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Bekanntmachung 
über die Gültigkeit der Kommunalwahl 2020 in Moers 

 
Nach Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss hat der Hauptausschuss in der Sitzung am 16. Dezember 2020 mit Ent-
scheidungsbefugnis des Rates gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 11 IfBSG-NRW die Wahl zum Rat der Stadt Mo-
ers, die Wahl zum Integrationsrat und die Bürgermeisterwahl vom 13. September 2020, sowie die Stichwahl vom 27. Sep-
tember 2020 gemäß § 40 Abs. 1 d) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für gültig erklärt. 
 
Gegen den Beschluss der Vertretung kann gemäß § 41 KWahlG binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. 
 
Moers, den 17.12.2020 
 
Stadt Moers 
Der Bürgermeister 
Fleischhauer 
 

 
 

 
 

Zuständigkeitsordnung für die Stadt Moers 
in der 11. Änderungsfassung 

vom 16.12.2020 
 
Aufgrund des §§ 7 Abs. 3, 41 Abs. 2 und 57 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) und § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Moers wurde durch den Rat der Stadt am 
16. September 1992*) folgende Zuständigkeitsregelung beschlossen: 
 

§ 8 
Feuerwehrausschuss 

 
1) Dem Ausschuss obliegt die Entscheidung in Angelegenheiten 

a) des Feuerschutzes nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz Nordrhein-
Westfalen (BHKG), 

b) des Rettungsdienstes nach dem Gesetz über den Rettungsdienst (RettG NRW). 
(2) Darüber hinaus nimmt der Ausschuss die Angelegenheiten der Partnerschaften mit anderen Städten und die damit ver-

bundenen Beschlussfassungen wahr, soweit es sich um Begegnungen zwischen Feuerwehren oder den Jugendfeuerweh-
ren handelt. Die Entscheidung über die Aufnahme städtepartnerschaftlicher Beziehungen bleibt dem Rat der Stadt vor-
behalten. Die Zuständigkeit des Kulturausschusses, des Schulausschusses, Sportausschusses und des Jugendhilfeaus-
schusses bleiben hiervon unberührt. 

 
 

§ 12 
Ausschuss für Personal und Digitalisierung 

 
(1) Der Ausschuss nimmt die Aufgaben des Personalwesens wahr. § 13 der Hauptsatzung bleibt unberührt. 
(2) Der Ausschuss nimmt Angelegenheiten der Digitalisierung wahr. 
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§ 14 

Schulausschuss 
 

(1) Der Ausschuss nimmt die Aufgaben des Schulwesens im Rahmen des Schulorganisationsgesetzes (SchOG) und des  
Schulverwaltungsgesetzes (SchVwG) wahr. 

(2) Der Ausschuss entscheidet über die Ausübung der Vorschlags- und Anhörungsrechte nach § 23 des Schulverwaltungsge-
setzes mit Ausnahme der Schulleiterstellen und der Stellen ihrer Vertreter. 

(3) Darüber hinaus nimmt der Ausschuss Angelegenheiten der Partnerschaften mit anderen Städten und die damit verbun-
denen Beschlussfassungen wahr, soweit es sich hierbei um Maßnahmen des Schüleraustausches und des Kontaktes zwi-
schen Schulen der Partnerstädte handelt. Die Entscheidung über die Aufnahme städtepartnerschaftlicher Beziehungen 
bleibt dem Rat der Stadt vorbehalten. Die Zuständigkeiten des Feuerwehrausschusses, des Jugendhilfeausschusses, des 
Kulturausschusses und des Sportausschusses zur Wahrnehmung städtepartnerschaftlicher Beziehungen bleiben hiervon 
unberührt. 

 
 

§ 16 
Sportausschuss 

 
(1) Der Ausschuss nimmt die Aufgaben der Sportpflege wahr. 
 
(2) Darüber hinaus nimmt der Ausschuss Angelegenheiten der Partnerschaften mit anderen Städten und die damit verbun-

denen Beschlussfassungen wahr, soweit es sich hier um Sportbegegnungen und Maßnahmen des Sportleraustausches 
handelt. Die Entscheidungen über die Aufnahme städtepartnerschaftlicher Beziehungen bleiben dem Rat der Stadt vor-
behalten. Die Zuständigkeiten des Feuerwehrausschusses, des Jugendhilfeausschusses, des Kulturausschusses und des 
Schulausschusses zur Wahrnehmung städtepartnerschaftlicher Beziehungen bleiben hiervon unberührt. 

 
II. 

Inkrafttreten 
 
Die Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Moers tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vom Rat der Stadt Moers am 16.12.2020 beschlossene 11. Änderung der Zuständigkeitsordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Es wird auf § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:  
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Best-
immungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß bekannt 

gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte  Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Moers, den 21.12.2020 
 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Moers 
Städtische Wochenmärkte 2020 

 
Aufgrund von gesetzlichen Feiertagen wird folgender Wochenmarkt zeitlich verlegt: 
 

 Samstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): Der Wochenmarkt in Moers-Kapellen wird 
 auf Donnerstag, den 24.12.2020 vorverlegt. fällt aus. 

 
Moers, den 15. Dezember 2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Arndt 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Moers 
Städtische Wochenmärkte 2021 

 
Aufgrund von gesetzlichen Feiertagen werden folgende Wochenmärkte zeitlich verlegt oder fallen ersatzlos aus: 
 

 Freitag, 01. Januar 2021 (Neujahr): Die Wochenmärkte in Moers-Stadtmitte und Moers-Repelen  
 werden auf Donnerstag, den 31.12.2020 vorverlegt.  
 
 Karfreitag, 02. April 2021: Die Wochenmärkte Moers-Stadtmitte und Moers-Repelen werden  
 jeweils auf Donnerstag, den 01. April 2021 vorverlegt. 
 
 Samstag, 01. Mai 2021 (Tag der Arbeit): Die Wochenmärkte in Moers-Meerbeck und Moers-Kapellen 
  fallen aus.  

 
 Samstag, 25. Dezember 2021 (1. Weihnachtsfeiertag): Der Wochenmarkt in Moers-Meerbeck  
 fällt aus. Der Wochenmarkt in Moers-Kapellen wird auf Mittwoch, den 22.12.2021 vorverlegt. 

 
Moers, den 15. Dezember 2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Arndt 
Beigeordneter 
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Ergänzungen zur Schulgeldordnung der Moerser Musikschule ab 01.01.2020 
 
 
1. Großgruppenunterricht aller Altersgruppen  
 
  Kinder/Jugendliche  Kinder/Jugendliche  Erwachsene 
  aus Moers von außerhalb  von außerhalb 
  Erwachsene aus Moers 
 
  € mtl. €/Jahr  € mtl. €/Jahr   € mtl. €/Jahr 
9 + TN (45‘) 21,00    252,00  21,00    252,00  21,00     252,00 
 
 
2. Präsenzunterricht als Onlineunterricht  
 
In Ausnahmefällen darf die Moerser Musikschule den Präsensunterricht als Onlineunterricht anbieten und durchführen. Die-
ser Unterricht gilt nicht als Unterrichtsausfall und löst keinen Erstattungsanspruch gemäß SGO E.3. „Erstattungsregelung 
bei Unterrichtsausfall“ aus. Als Ausnahmesituation gilt beispielsweise eine behördliche Schließung / Einschränkung des Un-
terrichtsbetriebs der Musikschule. Die Teilnahme am Onlineunterricht durch Schülerinnen und Schüler erfolgt auf freiwilli-
ger Basis. 
 
 
Die Ergänzungen zur Schulgeldordnung wurde vom Rat der Stadt Moers am 16.12.2020 beschlossen und gelten ab dem 
01.01.2021 
 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vom Rat der Stadt Moers am 16.12.2020 beschlossenen Ergänzungen zur Schulgeldordnung, gültig ab dem 01.01.2021, 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
 bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
 und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, 17.12.2020 
 
 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
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Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2021 mit ihren Anlagen wird gemäß  
§ 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom  

14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), ab 
 
 Mittwoch, dem 23. Dezember 2020 
 
im Neuen Rathaus Moers, Rathausplatz 1, Fachbereich Finanzen, Zimmernummern 2.036 und 2.028 während der folgenden 
Zeiten  
 
 Montag – Donnerstag  von 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr  
 Freitag     von 8.00 – 12.00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

Der Zutritt zum Rathaus ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung und mit Mund-Nasen-Schutz möglich. Den Hintergrund 
bilden die aktuellen Coronabeschränkungen. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 26 Januar 2021 nach Beginn der Auslegung beim 
Fachbereich Finanzen, Zimmernummer 2.028 und 2.036, im Neuen Rathaus Moers, Rathausplatz 1, Einwendungen erheben. 
Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Moers, den 22. Dezember 2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Thoenes 
Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), 
hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom        folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielba-
ren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
 
im Ergebnisplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf   311.255.955 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  310.815.719 EUR 
 
im Finanzplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf  282.364.158 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf  279.568.561 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 21.415.306 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 33.937.142 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 25.103.561 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 28.432.174 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 

12.521.836 EUR 
 
festgesetzt.  
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf 

 
4.782.000 EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Rücklage 

 
Die allgemeine Rücklage wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2014 aufgebraucht, so dass die bilanzielle Überschuldung 
eingetreten ist. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 

290.000.000 EUR  
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf         300 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 740 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 480 v. H. 
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§ 7 
Haushaltssanierungsplan 

 
Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist 

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz  
 im Jahr 2018 wiederhergestellt worden, 
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz  
 im Jahr 2021 wiederhergestellt. 

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 
umzusetzen. 
 
 

§ 8  
Stellenplan 

 
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Aus-
scheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. 

 
 

§ 9 
Haushaltsbewirtschaftung 

 
1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 

GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO 
NRW entscheidet der Stadtkämmerer. 
Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag 
von 60.000 EUR übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.  

 
2.  Gemäß § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets ver-

bunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche 
gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetie-
rungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.  

 
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 

13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden. 
 

a)  für Baumaßnahmen auf 150 TEUR (Gesamtvolumen) 
b) für einmalige Beschaffungen auf   25 TEUR (Gesamtvolumen) 
c)  für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf   25 TEUR 

(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) 
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Gebührensatzung  
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers  

(Abfallgebührensatzung) 
vom 21.12.2020 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 
(GV.NRW.S.916) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV.NRW.S.1029) und der §§ 2 
und 5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffent-
lichen Rechts“, vom 19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & 
Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) betriebenen Ab-
fallentsorgung in der Stadt Moers und die Inanspruchnahme sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen werden öffent-
lich-rechtliche Gebühren erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner und Zeitraum der Gebührenpflicht 
 
(1) Gebührenschuldner/innen sind die Eigentümer/innen der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke, Erb-

bauberechtigte, Wohnungs- und Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher/innen 
und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dingliche Berechtigte sowie der Inhaber eines auf dem Grundstück befindli-
chen Betriebes. Mehrere Gebührenpflichtige oder Gemeinschaften haften als Gesamtschuldner/innen. Die ENNI Stadt & 
Service Niederrhein AöR bestimmt, in welcher Reihenfolge sie die Gebührenpflichtigen veranlagt. Die Gebühren für die 
zu einer Abfallgemeinschaft zusammengeschlossenen Grundstücke desselben Grundstückseigentümers gem. § 11 Abs. 3 
der Abfallentsorgungssatzung werden zusammen veranlagt.  

 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht nach Ablauf des Monats, in dem das Grundstück an die Abfallentsorgung angeschlossen 

wird; sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss entfällt. Der Anschluss an die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung beginnt, wenn dem Gebührenschuldner nach Abs. 1 ein oder mehrere Abfallbehälter zur Verfügung 
gestellt worden sind oder ein oder mehrere Abfallbehälter anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung 
bereitgestellt werden und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfall-
fahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird. 

 
(3) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der/die neue Eigentümer/in vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der 

dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Einen Eigentumswechsel 
hat der/die bisherige Gebührenpflichtige der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich nach der Rechtsände-
rung schriftlich mitzuteilen. 
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§ 3 
Gebührenberechnung 

 
(1) Die Gebühren werden nach Art, Größe, Anzahl und Häufigkeit der Leerung der dem Grundstück zugeordneten Abfallbe-

hälter berechnet. 
 
(2) Die Gebühren sind unterteilt nach 
 

a) Grundgebühr je aufgestelltem Restabfallbehälter, unterteilt nach Art des Abfallbehälters nach Abs. 3 
b) Leistungsgebühr je Leerung in Abhängigkeit vom Volumen des aufgestellten Restabfallbehälters 

nach Abs. 4 
c) Leistungsgebühr je Leerung in Abhängigkeit vom Volumen des aufgestellten Bioabfallgefäß nach Abs. 5 
d) Gebühren für in dieser Satzung aufgeführte Zusatzleistungen nach Abs. 6 

 
(3) Die Grundgebühr je aufgestelltem Restabfallbehälter beträgt jährlich 
 
 bei 2-Rad-Behältern (60 L, 80L, 120 L, 240 L)   64,98 € 
 bei 4-Rad-Behältern, Großabfallbehälter mit und ohne Schleusensystem  

(770 L, 1.100 L, 2.500 L u. 5.000 L)    754,23 € 
 
(4) Die Leistungsgebühr je Leerung für Restabfallbehälter beträgt bei: 

Restabfallbehälter 60 L       6,77 € 
Restabfallbehälter 80 L       7,68 € 
Restabfallbehälter 120 L       9,52 € 
Restabfallbehälter 240 L     16,04 €. 
 
Die Leistungsgebühr je Leerung für Restabfallbehälter beträgt bei: 
Restabfallbehälter 770 L     55,42 € 
Restabfallbehälter 1.100 L      70,58 € 
Großabfallbehälter 2.500 L   134,94 € 
Großabfallbehälter 5.000 L   269,88 € 
Großabfallbehälter mit Schleusensystem 2.500 L   293,48 € 
Großabfallbehälter mit Schleusensystem 5.000 L   566,94 € 

 
(5) Die Leistungsgebühr je Leerung für Bioabfälle beträgt bei: 

120 L Volumen Bioabfallbehälter        1,64 € 
240 L Volumen Bioabfallbehälter         2,79 € 

 
(6)  Die Leistungsgebühr beträgt bei: 
 

1. Zusatzleerung Großabfallbehälter mit Schleusensystem Altpapier      94,13 € 
2. Gestellung, Abfuhr, Entsorgung Restabfallsack        5,50 € 
3. Gestellung, Abfuhr, Entsorgung Inkontinenzabfallsack       2,80 € 
4. Expressabfuhr Sperrgut bis 5.000 L je Abfuhr  
 gem. § 19 Abs. 4 Abfallentsorgungssatzung      75,00 €  
5. Vollservice gem. § 16 Abs. 3 Abfallentsorgungssatzung       5,00 €  
6. Lieferung u. Montage Schloss für Behälter bis 240 L je Behälter  
 gem. § 12 Abs. 6 Abfallentsorgungssatzung       60,00 € 

 
Bringsystem Kreislaufwirtschaftshof: 

 
7. Weicher Grünschnitt je 100 L      2,00 € 

(Laub, Rasen, Blumen, Baumnadeln, Wild- u. Unkräuter,  
Wasserpflanzen, Algen etc.) 
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8. Baustellenmischabfälle je 100 L    10,00 € 
9. Mineralische Baustellenabfälle je 100 L      3,00 € 
10. Leichtbaustoffe je 100 L      7,00 € 
11. Bauholz je 100 L      6,00 € 
12. Styropor je 500 L      1,50 € 
13. Reifen ohne Felge je Stück      5,00 € 
14. Reifen mit Felge je Stück      7,00 € 
 
Holsystem Container: 
 
15. Containerlieferung bis 4.500 L  

Aufstellung / max. 1 Woche Containermiete /Abholung      90,00 € 
(zzgl. Entsorgungskosten,  
Baum-/Strauchschnitt und Sperrgut sind entsorgungsgebührenfrei) 

16. Containertausch bis 4.500 L     45,00 € 
17. Containerlieferung ab 4.500 L  

Aufstellung / max. 1 Woche Containermiete / Abholung   130,00 € 
(zzgl. Entsorgungskosten 
Baum-/Strauchschnitt und Sperrgut sind entsorgungsgebührenfrei) 

18. Containertausch ab 4.500 L     65,00 € 
19. Miete Containergestellung bis 4.500 L je weitere angefangene Woche         8,50 € 
20. Miete Containergestellung ab 4.500 L je weitere angefangene Woche            10,00 € 
 

(7) Bei Unterschreitung der vorgegebenen Leerungsanzahlen bei Restabfallbehältern gem. § 14 Abs. 1 Abfallentsorgungs-
satzung und § 20 Abs. 1 und Bioabfallbehältern erfolgt keine Gebührenerstattung. 

 
(8) Bei Abmeldung eines Abfallbehälters in der laufenden Abrechnungsperiode (z.B. Behältertausch) wird die Grundgebühr 

monatsanteilig und die Leistungsgebühr gem. Abs. 3 und 4 berechnet. Die Leerungen werden zeitanteilig, abgerundet 
auf ganze Leerungen unter Berücksichtigung der in  § 14 Abs. 1 und § 20 Abs. 3 und 4 Abfallentsorgungssatzung ge-
nannten Leerungen, angerechnet. 

 
(9) Ändern sich Art, Größe oder Anzahl der Abfallbehälter, sind die neuen Gebühren vom Beginn des Monats an zu berech-

nen, der auf die Änderung folgt. 
 
 

 
§ 4 

Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebühren nach § 3 Abs. 3-5 werden für ein Kalenderjahr oder, wenn die Gebührenpflicht erst während des Kalen-

derjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid kann mit einem 
anderen Abgabenbescheid verbunden sein. 

 
(2) Die Gebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen; gibt der Gebührenbe-

scheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten diese. Bis zur Erteilung eines neuen Bescheides sind die Gebühren über 
das Jahr hinaus zu den im Gebührenbescheid genannten Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten. 

 
(3) Auf Antrag können die Gebühren abweichend von Abs. 2 im Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag 

muss spätestens am 30. September des vorhergehenden Jahres gestellt werden. 
 
(4) Die Leistungsgebühren nach § 3 Abs. 4, die die vorgegebenen Leerungen nach § 14 Abs. 1 bzw. § 20 Abs. 3 u. 4 Ab-

fallentsorgungssatzung überschreiten, werden nach Ablauf des Kalenderjahres durch einen gesonderten Gebührenbe-
scheid erhoben. Der Bescheid kann mit dem Gebührenbescheid über Abfallgebühren für die folgende Abrechnungsperi-
ode verbunden werden. 
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(5) Bei Änderungen der Behälterzuteilungen im laufenden Jahr werden die vorläufigen Festsetzungen entsprechend dem 
neuen Behälterbestand angepasst. 

 
(6) Bei Nachforderungen aufgrund von Änderungen des Behälterbestandes oder bei Gebührenänderungen bei Grund- 

und/oder Leistungsgebühren im laufenden Kalenderjahr steht es im Ermessen der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR, diese Nachforderungen zum nächsten Hauptfälligkeitstermin oder mit Bescheid über die nächste Gebührenfestset-
zung nachträglich zu erheben. 

 
(7) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Verspätungen oder Unterbrechungen der Abfallentsorgung durch Betriebsstö-

rungen, betriebsnotwendige Arbeiten, behördliche Verfügungen, Streiks, höhere Gewalt oder Verlegung der Abfuhrzeit-
punkte hat der Gebührenpflichtige keinen Anspruch auf Gebührenermäßigung oder Schadenersatz. 

 
(8) Die Gebühr je Restabfallsack und je Inkontinenzabfallsack für die Gestellung, Abfuhr und Entsorgung gem. § 3 Abs. 6 Nr. 

2. und 3. ist bei Erwerb der Abfallsäcke zu entrichten. 
 
(9) Die Leistungsgebühren je Zusatzleistung nach § 3 Abs. 6 Nr. 7. bis 14.sind bei Anlieferung am Kreislaufwirtschaftshof zu 

entrichten. 
 

(10) Die Leistungsgebühren nach § 3 Abs. 6 Nr. 1, 4 bis 6 sowie Nr. 15. bis 20. werden durch einen Gebührenbescheid festge-
setzt und sind nach Zugang des Gebührenbescheides zum genannten Fälligkeitstermin zu entrichten. 
 

 
§ 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Moers (Abfallgebührensatzung) vom 02.12.2019 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 21.12.2020 beschlossene 
Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers (Abfallgebührensatzung) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Satzung  
über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers  

(Abfallentsorgungssatzung)  
vom 21.12.2020 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916), 
der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250/SGV 
NRW 74), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.04.2017 (GV NRW.S.442), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 
24.02.2012 (BGBl I, S. 212 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232), des § 7 der Gewerbeabfall-
verordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I, S. 896 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232), 
des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1739 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.11.2020 (BGBl. I, S. 2280), des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I, S.1582), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03.11.2020 (BGBl. I, S. 2280), des Verpackungsgesetzes (VerpackG) vom 05.07.2017 (BGBl. I, S. 2234ff), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232) des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 
(OWiG – BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I, S.1328) und der §§ 2 und 5 der Satzung der 
Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 
19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Abschnitt I: Allgemeines  
 
§ 1  Aufgabe  
§ 2  Umfang der Abfallentsorgung  
§ 3  Ausgeschlossene Abfälle  
§ 4  Sammeln von gefährlichen Abfällen  
§ 5  Sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen  
 
Abschnitt II: Regelungen des Anschlusses und der Benutzung  
 
§ 6  Anschluss- und Benutzungsrecht  
§ 7  Anschluss- und Benutzungszwang  
§ 8  Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
§ 9  Getrennthaltung, Überlassung von Wertstoffen und Schadstoffen  
§ 10  Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen  
§ 11 Abfallgemeinschaften  
 
Abschnitt III: Technische Bestimmungen 
 
§ 12  Abfallbehälter und -säcke 
§ 13  Bemessungsgrundlage für Anzahl und Größe der Abfallbehälter 
§ 14 Anzahl der Leerungen, Häufigkeit der Leerungen 
§ 15  Benutzung der Abfallbehälter und -säcke 
§ 16 Bereitstellung von Abfallbehältern und -säcken zur Leerung 
§ 17  Zeitpunkt der Abfallsammlung  
§ 18 Benutzung der Sammelcontainer für Altkleider und Verpackungen aus Glas  
§ 19 Abfuhr sperriger Abfälle 
§ 19 a Baum- und Strauchschnitt, Weihnachtsbäume 
§ 20  Bioabfälle  
§ 21  Abfallbehälter auf Straßen, öffentlichen Anlagen und in der freien Landschaft  
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Abschnitt IV: Anmelde- und Auskunftspflicht  
 
§ 22  Anmeldepflicht  
§ 23  Auskunftspflicht, Betretungsrecht  
§ 24  Zuteilung von Abfallbehältern bei fehlender oder fehlerhafter Anmeldung  
 
Abschnitt V: Sonstige Bestimmungen  
 
§ 25 Unterbrechung der Abfallentsorgung  
§ 26  Anfall der Abfälle, Eigentumsübergang  
§ 27  Gebühren  
§ 28  Andere Berechtigte und Verpflichtete  
§ 29  Begriff des Grundstücks  
§ 30 Modellversuche 
§ 31  Ordnungswidrigkeiten  
§ 32  Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
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Abschnitt I: Allgemeines  
§ 1 

Aufgabe 
 

(1) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) betreibt die Abfallentsorgung im Gebiet der 
Stadt Moers nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR berät über die Möglichkeit der Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 
 
(3) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann sich zur Durchführung dieser Aufgaben Dritter bedienen (§ 22 KrWG). 
 
 

§ 2 
Umfang der Abfallentsorgung 

 
(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR umfasst das Einsammeln und Befördern 

von Abfällen und sonstige im Abfallwirtschaftskonzept vorgesehene Maßnahmen. Das Behandeln, Lagern und Ablagern 
der Abfälle wird vom Kreis Wesel nach einer von ihm hierfür erlassenen Satzung wahrgenommen.  

 
(2) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verpackungen aus Glas, Papier / Pappe / Karton, Kunststoffen 

und Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des rein privatwirtschaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, Sortierung 
und Verwertung von gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpackungsgesetzes (Ver-
packG). Dieses privatwirtschaftliche Duale System ist kein Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung der 
ENNI AöR. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den 
privaten Systembetreibern gem. § 22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Ein-
wegverpackungen) in die Erfassungsbehältnisse (gelbe Säcke, gelbe Tonne, Altglascontainer) des privatwirtschaftlichen 
Systems eingeworfen werden können. Die Erfassung von Einwegverpackungen aus Papier / Pappe / Karton erfolgt ge-
meinsam über die öffentliche-rechtliche Altpapiererfassung für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (Sammelbe-
hälter für Altpapier, Annahme von Altpapier auf dem Kreislaufwirtschaftshof). 

 
 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR sind gemäß § 20 Abs.2 KrWG mit Zu-

stimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 
 

1.  folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknahmepflicht unterliegen, 
bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die ENNI 
Stadt & Service Niederrhein AöR nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mit-
wirkt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 KrWG) 

 
2.  Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus Indust-

rie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umwelt-
verträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). Die Abfälle, die 
nicht in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt sind, sind ausgeschlossen; die Liste ist 
Bestandteil dieser Satzung. 
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3. 
  a. Pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken  
  b. Schlagabraum  

c. Bauabfälle, wie z.B. Bauschutt und ähnliche mineralische Produktionsabfälle sowie Erdaushub, soweit 
diese Abfälle zur Verfüllung von Abgrabungen im Rahmen abfallrechtlicher Genehmigungen eingesetzt 
werden, jedoch befristet bis auf die Laufzeit der jeweiligen abfallrechtlichen Genehmigungen. Zu den 
Bauabfällen zählen auch Abfälle aus Baumaßnahmen, so z.B. Türen, Fenster, Wand- und Deckenverklei-
dungen, Badewannen, Waschbecken, Toiletten.  

 
(2)   Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zustän-

digen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs.2 Satz 3 
KrWG). 

 
 

§ 4 
Sammeln von gefährlichen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des Wohls der All-

gemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der 
Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR  bei den von ihr betriebenen sta-
tionären Sammelstellen und/oder mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleich-
barer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt 
werden können. 

 
(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) dürfen nur 

von den in der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR  bekanntgegebenen Terminen an den Sammelstellen und Sam-
melfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammelstellen und Sammelfahrzeuge werden von der ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR bekannt gegeben. 

 
(3) Bei den Anlieferungen von gefährlichen Abfällen nach Abs. 1 u. 2 dürfen haushaltsübliche Mengen nicht überschritten 

werden. Die Annahme von gefährlichen Abfällen nach Abs. 1 u. 2 ist auf max. 500 kg/Jahr begrenzt.  
 
 

§ 5  
Sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen 

 
(1) Für Benutzer der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung erbringt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR folgen-

de sonstige abfallwirtschaftliche Leistungen:  
a. die zweimalige Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt pro Jahr (Frühjahr/Herbst max. 5.000 L)  
b. die einmalige Abfuhr von Weihnachtsbäumen pro Jahr  
c. die ganzjährige Annahme von pflanzlichen Abfällen (max. 1.000 L)  
d. die ganzjährige Annahme von Altmetallen  
e. die ganzjährige Annahme von Elektroaltgeräten gem. ElektroG  
f. die ganzjährige Annahme von sperrigen Abfällen/Altmöbeln (max. 5.000 L) 
g. die ganzjährige Annahme von Altpapier (max. 1.000 L) 
h. die Sammlung sowie ganzjährige Annahme von Restabfall und Inkontinenzabfällen in besonders gekennzeichneten 

Abfallsäcken 
i. die Sammlung von Altkleidern und -schuhen im Hol- und Bringsystem 
j. die ganzjährige Annahme von Altbatterien gem. Batteriegesetz (BattG) 
Einzelheiten (z.B. Zeit, Ort, Mengen) werden von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR rechtzeitig bekannt  
gemacht. 

 
(2) Für die Durchführung der Leistungen nach Abs. 1 gelten die Vorschriften der Satzung entsprechend. 
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Abschnitt II: Regelungen des Anschlusses und der Benutzung  
 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jede/r Eigentümer/in eines im Gebiet der Stadt Moers liegenden Grundstücks (§ 29) ist im Rahmen der Satzung berech-

tigt, von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR den Anschluss seines/ihres Grundstücks an deren Abfallentsorgung 
zu verlangen (Anschlussrecht). 

 
(2) Der/die Anschlussberechtigte und jede/r andere Abfallbesitzer/in im Gebiet der Stadt Moers hat im Rahmen der §§ 2 bis 

4 das Recht, die auf seinem/ihrem Grundstück oder einst bei ihm/ihr anfallende Abfälle der Abfallentsorgung durch die 
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu überlassen (Benutzungsrecht).  

 
(3) Behältervolumen und Häufigkeit der Leerung können nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften gewählt werden. 

 
 

§ 7 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Moers liegenden Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück an die kom-

munale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwe-
cken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger und jeder andere Ab-
fallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist ver-
pflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung 
und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen 
(Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Ab-
fälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zu-
gehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Ein-
richtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern 

anderweitig z.B. gewerblich/ industriell genutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit 
auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben 
nach § 7 Satz 4 der GewAbfV für gewerbliche Siedlungsabfälle  im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-
Restabfalltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-Restabfalltonne erfolgt auf der Grundla-
ge der  Maßgaben in § 13 Abs. 3 dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungs-
abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-
Verordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltun-
gen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Ein-
richtungen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die anderweitig z.B. ge-

werblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt ge-
nutzte Grundstücke). 

 
 

§ 8 
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

 
(1)  Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die 

von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/oder Benutzungspflichti-
ge schlüssig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch in der 
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Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs.3 
KrWG auf diesem Grundstück selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbe-
sondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung/-kompostierung). Die 
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 
1, 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 
(2)  Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern 

anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer 
nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) 
und keine überwiegenden öffentlichen Interesse eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Die ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR stellt auf der Grundlage  der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichti-
gen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 
 

§ 9 
Getrennthaltung, Überlassung von Wertstoffen und Schadstoffen 

 
(1) Der Anschluss- und Benutzungszwang (§ 7) für private Haushaltungen erstreckt sich auch auf Abfälle zur Verwertung. 

Soweit für Abfälle, die einer Verwertung zugeführt werden können, Sammel- und Entsorgungssysteme (Hol- oder Bring-
system) eingerichtet sind, sind diese Stoffe getrennt zu halten und den entsprechenden Sammelsystemen bzw. Rück-
nahmestellen zuzuführen. Dies gilt auch für Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen im Sinne des VerpackG sowie 
gefährliche Abfälle im Sinne von § 4 dieser Satzung. 

 
(2) Glasverpackungen aus privaten Haushalten sind zu den aufgestellten Sammelcontainern zu bringen und einzuwerfen. 

Industrie- und Gewerbebetriebe können in haushaltsüblichen Mengen Glasverpackungen über die örtlichen Sammelsys-
teme entsorgen.  

 
(3) Für die Altpapiersammlung werden auf Antrag Sammelbehälter nach den Vorgaben des § 12 Abs. 4 bereitgestellt. Au-

ßerdem kann Altpapier am Kreislaufwirtschaftshof abgegeben werden.  
 
(4) Andere Wertstoffe (sog. Leichtverpackungen) sind getrennt zu sammeln und mit dem Wertstoffsack ("Gelber Sack") oder 

der gelben Tonne zu entsorgen.  
 
(5) Altkleider und -schuhe aus privaten Haushalten sind zu den aufgestellten Sammelcontainern der ENNI Stadt & Service 

Niederrhein AöR zu bringen und einzuwerfen. Sie werden außerdem in gesondert bekanntgegebenen Abständen von der 
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR eingesammelt. 

 
(6) Zur Erfüllung der Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landesabfallgesetzes sind "Abfälle zur Ver-

wertung" aus Industrie- und Gewerbebetrieben bereits an der Abfallstelle vom Abfallbesitzer oder -erzeuger von "Abfäl-
len zur Beseitigung" getrennt zu halten. 

 
 

§ 10 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gem. § 3 
dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ab-
lagerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Wesel in der jeweils gültigen Fassung vom zu der 
vom Kreis Wesel angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder beför-
dern zu lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die 
Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsan-
lage zu befördern oder befördern zu lassen. 
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§ 11 
Abfallgemeinschaften 

 
(1) Mehrere Haushalte auf einem Grundstück können sich auf Antrag des/der Anschlusspflichtigen zu einer oder mehreren 

Abfallgemeinschaft/en zusammenschließen. Abfallgemeinschaften bei gemischt genutzten Grundstücken zwischen ge-
werblichen und zu Wohnzwecken genutzten Grundstücksteilen sind dort möglich, wo einem Gewerbebetrieb eine Woh-
nung auf demselben Grundstück zugeordnet ist. 

 Die als Abfallgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der ENNI Stadt & Service Nieder-
rhein AöR im Hinblick auf die zu zahlende Abfallgebühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff BGB. 

 
(2) Bei einer Abfallgemeinschaft bestimmt sich das Liter-Volumen des vorzuhaltenden Abfallbehälters nach der Anzahl der 

in den zusammengeschlossenen Haushalten lebenden Personen und einem Volumen von 7,5 Litern/Person/Woche bei 
2-wöchigem Abfuhrrhythmus. Für Nutzer einer Biotonne ist eine Reduzierung des Mindestrestabfallvolumens bei Ab-
fallgemeinschaften um 1,25 Liter pro Person für Gefäße ab 770 Litern möglich. Im Umfang des Reduzierungsvolumens 
muss mindestens ein Bioabfallgefäß mit dem  entsprechenden Bioabfallvolumen vorgehalten werden. 

 
(3) Ausschließlich bei Nutzung eines Restabfallgroßbehälters mit Schleusensystem mit 2,5 cbm oder 5,0 cbm Volumen  

gemäß § 12 Abs. 2 Buchstabe g. bis j. kann auf Antrag des Anschlusspflichtigen der Zusammenschluss mehrerer anei-
nander angrenzender bzw. in engem räumlichen Zusammenhang liegender Grundstücke des selben Grundstückseigen-
tümers zu einer Abfallgemeinschaft zugelassen werden. Die Zulassung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen 
werden. 

 
(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften dieser Satzung für Abfallgemeinschaften entsprechend. 
 
 
Abschnitt III: Technische Bestimmungen 
 
 

§ 12 
Abfallbehälter und -säcke 

 
(1) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bestimmt nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften Art, Anzahl und 

Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück ist, ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu hal-
ten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Leerung. 

 
(2) Für das Einsammeln und Befördern von Restabfall werden von der ENNI Stadt & Service AöR folgende Behälter gestellt:  
 a. fahrbare Behälter mit 60 Liter Volumen 
 b. fahrbare Behälter mit 80 Liter Volumen 
 c. fahrbare Behälter mit 120 Liter Volumen 
 d. fahrbare Behälter mit 240 Liter Volumen 
 e. fahrbare Behälter mit 770 Liter Volumen 
 f. fahrbare Behälter mit 1.100 Liter Volumen 
 g. Behälter mit 2.500 Liter Volumen 
 h. Behälter mit 5.000 Liter Volumen 
 i. Oberflurcontainer mit Schleusensystem mit 2.500 Liter Volumen 
 j. Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem mit 2.500 Liter Volumen 
 k. Unterflurcontainer mit Schleusensystem mit 2.500 Liter Volumen 
 l. Unterflurcontainer mit Schleusensystem mit 5.000 Liter Volumen 
 m. Restabfallsack mit 55 Liter Volumen 
 
(3) Für das Einsammeln und Befördern von Bioabfällen werden von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR auf Antrag 

folgende Behälter gestellt:  
 a.  fahrbare Behälter mit 120 Liter Volumen  
 b.  fahrbare Behälter mit 240 Liter Volumen  



 
 - 548 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers –22.12.2020 – Nr. 35  
 

 

(4) Für das Einsammeln und Befördern von Altpapier werden von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
 auf Antrag folgende Behälter gestellt: 

a. fahrbare Behälter mit 120 Liter Volumen 
b. fahrbare Behälter mit 240 Liter Volumen 
c. fahrbare Behälter mit 1.100 Liter Volumen 
d. Oberflurcontainer mit Schleusensystem mit 2.500 Liter Volumen 
e. Halbunterflurcontainer mit Schleusensystem mit 2.500 Liter Volumen 
f. Unterflurcontainer mit Schleusensystem mit 2.500 Liter Volumen 
g. Unterflurcontainer mit Schleusensystem mit 5.000 Liter Volumen  
 

(5) Für die Entsorgung von Inkontinenzabfällen können die von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zugelassenen 
Abfallsäcke mit 30 Liter Volumen verwendet werden. 

 
(6) Bei der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann die Lieferung und Montage eines Schlosses für Restabfallgefäße bis 

240 L beantragt werden. 
 
(7) Aus abfallwirtschaftlichen Gründen kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR probeweise auch andere Abfallbe-

hälter bzw. Sammelsysteme bestimmen. 
 
 

§ 13 
Bemessungsgrundlage für Anzahl und Größe der Restabfallgefäße 

 
(1) Die Anzahl und Größe der Abfallgefäße richtet sich nach der auf dem Grundstück gemeldeten Personen, der Anzahl der 

Haushalte, der entsprechenden Literkennzahl und Gefäßvolumen. Auf jedem Grundstück ist für jeden Haushalt mindes-
tens ein Restabfallgefäß von 60 Litern vorzuhalten, soweit nicht größere Restabfallgefäße (§ 12 Abs. 2) beantragt wur-
den. 

 
(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grundstücken mit privaten Haushalten ein Mindest-Restabfall-

Gefäßvolumen von 7,5 Litern/Person/Woche bei 2-wöchigem Abfuhrrhythmus vorzuhalten. Die Zuteilung des Gefäßvo-
lumens bei dem Restabfallgefäß erfolgt auf der Grundlage des festgesetzten Mindest-Restabfall-Gefäßvolumens pro 
Person und Woche bei 2-wöchigem Abfuhrrhythmus. Abweichend kann ein geringeres Mindest-Restabfall-
Gefäßvolumen zugelassen werden, wenn 

 
a) auf der Basis bestehender Erkenntnisse zur zurückliegenden Abfuhr belegt ist oder  
b) zukünftig nachgewiesen wird, 

 
dass durch Abfallvermeidung und Abfallverwertung weniger Abfälle anfallen. 

 
(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird der Behälterbedarf für 

Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von branchenspezifischen Literkennzahlen ermittelt. Je Platz / Beschäf-
tigten / Bett / Schüler / Kind wird ein Mindestvolumen der entsprechenden Literkennzahl aus der nachfolgenden Tabel-
le pro Woche bei 2-wöchigem Abfuhrrhythmus zur Verfügung gestellt. Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Ab-
fallerzeuger / Abfallbesitzer nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein geringeres 
Mindestvolumen zugelassen werden. Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR legt aufgrund der vorgelegten Nach-
weise und ggf. eigenen Ermittlungen / Erkenntnissen das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung er-
forderliche Behältervolumen fest. 

 Je Gewerbebetrieb ist ein Mindest-Restabfall-Gefäß von 60 Litern vorzuhalten. 
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Die Literkennzahlen werden nach folgenden Maßgaben festgesetzt: 
 

Unternehmen/Institution  
je Platz / Beschäftig-
ten / Bett /              
Schüler / Kind 

Literkennzahl 

a) Krankenhäuser, Kliniken und ähnli-
che Einrichtungen 

je Platz 7 

b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, 
Verbände, Krankenkassen, Versiche-
rungen, selbständig Tätige der freien 
Berufe selbständige Handels-Industrie- 
u. Versicherungs-Vertreter 

je Beschäftigten  5,5 

c) Schulen, Kindergärten  je Schüler / Kind  2,5 

d) Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschäftigten  14,5 

e) Gaststättenbetriebe, die nur als 
Schankwirtschaft konzessioniert sind, 
Eisdielen 

je Beschäftigten  14,5 

f) Beherbergungsbetriebe  je Bett 1 

g) Lebensmitteleinzel- und Großhan-
del 

je Beschäftigten  15 

h) sonstige Einzel- u. Großhandel je Beschäftigten  7,5 

i) Industrie, Handwerk u. übrige Ge-
werbe 

je Beschäftigten  4,5 

 
(4) Beschäftigte im Sinne des § 13 Abs. 3 sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende 

Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte. Halbtags-Beschäftigte werden zu ½ bei der Veran-
lagung berücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, wer-
den bei der Veranlagung zu ¼ berücksichtigt. 

 
(5) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen anfallen, 

die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt werden können, wird das sich nach § 13 Abs. 3 berechnete Behäl-
tervolumen zu dem nach § 13 Abs. 2 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzugerechnet.  

 
(6) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass das bereitgestellte Mindest -

Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächst 
größeren Behältervolumen zu dulden (z.B. 120 L statt zuvor 80 L). 

 
(7) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass Bioabfallgefäße oder Papiergefäße mit 

Restabfall oder anderen Abfällen falsch befüllt worden sind, so werden wegen der damit verbunden Verhinderung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung dieser Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpapiergefäße abgezogen und 
durch Restabfallgefäße mit dem entsprechenden Fassungsvolumen der abgezogenen Bioabfall- und Altpapiergefäße er-
setzt. 
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§ 14 
Anzahl der Leerungen, Häufigkeit der Leerung 

 
(1) a. Bei Restabfallbehältern von 60 L bis 240 L werden 10 Leerungen jährlich bei der Gebührenberechnung berücksichtigt. 

Weitere Leerungen sind gegen Leistungsgebühr möglich. Die Behälter können in einem 14-täglichen Abfuhrrhythmus 
geleert werden. 

 
 b. Bei Restabfallbehältern von 770 L  und, 1.100 L werden 26 Leerungen jährlich bei der Gebührenberechnung berück-

sichtigt. Die Behälter werden in einem 14-täglichen Abfuhrrhythmus geleert. 
 
 c. Bei Großabfallbehältern ohne Schleusensystem mit 2.500 L und 5.000 L werden 26 Leerungen jährlich bei der Gebüh-

renberechnung berücksichtigt. Die Behälter werden in einem 14-täglichen Abfuhrrhythmus geleert. Auf Antrag können 
52 Leerungen jährlich bei wöchentlicher Abfuhr erfolgen, die beantragen Leerungen werden dann bei der Gebühren-
berechnung berücksichtigt. 

 
 d. Bei Großabfallbehältern mit Schleusensystem mit 2.500 L und 5.000 L erfolgt die Leerung wahlweise wöchentlich mit 

52 Leerungen, 14-täglich mit 26 Leerungen, 3-wöchentlich mit 17 Leerungen oder 4-wöchentlich mit 13 Leerungen 
jährlich. Es werden die beantragten Leerungen jährlich bei der Gebührenberechnung berücksichtigt. Weitere Leerun-
gen sind gegen Leistungsgebühr möglich. 

 
(2)   Die Behälter für Bioabfall werden in einem 14-täglichen Abfuhrrhythmus geleert.  
 
(3)   Die Altpapiersammelbehälter werden im 4-wöchentlichen Abfuhrrhythmus geleert. 
 
(4) Die Häufigkeit der Leerungen der Restabfallbehälter mit einem Volumen von 60 L bis einschließlich 240 L wird durch 

ein elektronisches Zählsystem erfasst. Die Zulassung der Großabfallbehälter mit Schleusensystem mit 2.500 L und  
5.000 L Volumen kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, die Häufigkeit der Leerung der Großabfallbe-
hälter mit Schleusensystem mit 2.500 L und 5.000 L Volumen kann optional durch ein elektronisches Zählsystem erfasst 
werden. Die Schleusenanlage darf nicht manipuliert werden. 

 
 

§ 15 
Benutzung der Abfallbehälter und -säcke 

 
(1) Die Abfallbehälter werden von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR oder einem von ihr beauftragten Unterneh-

men gestellt und instand gehalten. Sie bleiben ihr Eigentum bzw. des  von ihr beauftragten Unternehmens.  
 
(2) Die Abfälle müssen in die Abfallbehälter entsprechend ihrer Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht 

in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter gelegt werden. Die §§ 9 und 19 
bleiben unberührt.  

 
(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat dafür zu sorgen, dass die dem Grundstück zugeordneten Abfallbehälter den 

Hausbewohner(n)/innen zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß genutzt werden können. 
 
(4) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln und so zu befüllen, dass eine Beschädigung der Behältnisse oder eine 

Erschwerung der Einsammlung sowie Beschädigungen des Sammelfahrzeuges vermieden werden. Insbesondere sind die 
Grundstückseigentümer/innen und Abfallbesitzer/innen verpflichtet, folgende Regeln einzuhalten:  

 a. Abfallbehälter dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt,  
 b. Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter gepresst bzw. in diesen verdichtet werden,  
 c. brennende, glühende oder heiße Asche sowie sperrige Gegenstände, die geeignet sind, den Schüttvor-

 gang des Sammelbehälters zu behindern, dürfen nicht eingefüllt werden.  
 d. Abfallbehälter dürfen nur bis zu dem gemäß DIN 840 maximal zulässigem Gewicht befüllt werden. 
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e. Abfallbehälter sind gegen Festfrieren zu schützen. Festgefrorene Abfallbehälter und festgefrorene Abfälle im Ab-
fallbehälter sind rechtzeitig zu lösen; andernfalls ist die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nicht zur Leerung 
und Abfuhr verpflichtet. 

 f. die Kennzeichnung der Abfallbehälter ist nur mittels wieder entfernbarer Aufkleber oder Beschriftung erlaubt. 
 
(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das Sammelfahrzeug beschädigen 

oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehälter gefüllt werden.  
 
(6) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der gestellten Abfallbehälter oder durch Ein-

bringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften. 

 
(7) Abfallsäcke für Inkontinenzabfälle sind in geeigneter Weise sorgfältig und dicht abzubinden, so dass oberhalb der Ab-

bindestelle ausreichend Platz zum Anfassen und Transportieren der Säcke bleibt. Sie dürfen ausschließlich mit Inkonti-
nenzabfällen befüllt sein. Säcke, die mit anderen Abfällen befüllt wurden, sind von der Abfuhr ausgeschlossen.  

 
(8) Fällt vorübergehend vermehrt Restabfall nicht sperriger Art an, für den ausnahmsweise kurzfristig das Behältervolumen 

nicht ausreicht, kann der bei der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu erwerbende Restabfallsack genutzt werden. 
Er wird nur eingesammelt, wenn er am Abfuhrtag neben dem Restabfallbehälter bereitgestellt wird und so zugebunden 
und unbeschädigt ist, dass er von Hand verladen werden kann. Es dürfen ausschließlich die von der ENNI Stadt & Ser-
vice Niederrhein AöR zugelassenen Säcke verwendet werden.   

 
 
 

§ 16 
Bereitstellung von Abfallbehältern und -säcken zur Leerung 

 
(1) Die Abfallbehälter bis einschließlich 1.100 Liter Volumen (Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Verpackungen) sowie die 

Säcke für Verpackungen, Restabfälle und Inkontinenzabfälle sind am Abfuhrtag auf öffentlicher Fläche der Straße, die 
vom Sammelfahrzeug befahren wird, rechtzeitig bereitzustellen. Ist die Bereitstellung zur Abfuhr in nicht verkehrsbe-
hindernder Art und Weise nicht möglich, sind die Behälter unmittelbar an der Grundstücksgrenze zur Straße auf privater 
Fläche bereitzustellen. Falls die Straße, an der der Anschlussberechtigte wohnt, aufgrund der örtlichen Voraussetzungen 
nicht von dem Sammelfahrzeug befahren wird, sind die zu entsorgenden Abfälle und Wertstoffe in den entsprechenden 
Behältnissen am Abfuhrtag vom Anschlussberechtigten bis zur nächstliegenden vom Sammelfahrzeug befahrenen Stra-
ße zu bringen. Die Aufstellung hat so zu erfolgen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt 
werden. Nach der Leerung sind die Behälter aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. 

 
(2) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann den Standplatz für die Abholung von Abfallbehältern und losen Abfäl-

len bestimmen, damit das Sammelfahrzeug diese zum direkten Beladen anfahren kann. 
 
(3) Auf Antrag kann der Vollservice in Anspruch genommen werden. Dieser umfasst die ebenerdige Beförderung des Abfall-

behälters von 60 – 1.100 L vom Standort auf dem privaten Grundstück bis zur öffentlichen Straße (max. 50m) und zu-
rück. Eine Abholung des Abfallbehälters aus Kellern ist ausgeschlossen. 

 
 

§ 17 
Zeitpunkt der Abfallsammlung 

(1) Die Leerung der Abfallbehälter sowie die Einsammlung anderer Abfälle und Wertstoffsammlungen erfolgen werktags in 
der Zeit von 7.00 bis 21.00 Uhr. Die Abholzeiten bestimmt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. 

  
(2) Ist der Abfuhrtag ein gesetzlicher Feiertag, so bestimmt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR rechtzeitig einen Er-

satztermin. 
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§ 18 
Benutzung der Sammelcontainer für Altkleider und Verpackungen aus Glas 

 
(1) Die Sammelcontainer für Altkleider und Verpackungen aus Glas (Glasverpackungen; Behälter- bzw. Hohlglas) dürfen nur 

von Moerser Einwohnern und Einwohnerinnen mit den haushaltsüblichen Altkleidern und Glasverpackungen gefüllt 
werden, für die sie bestimmt sind. Gewerbe- und Industriebetriebe dürfen die Sammelcontainer mit entsprechenden Alt-
kleidern und Glasverpackungen in haushaltsüblichen Mengen befüllen.  

 
(2) Das Ablagern von Wertstoffen, Transportbehältnissen sowie Abfällen sonstiger Art auf den Standplätzen der Sammel-

container ist verboten.  
 
(3) Für die Benutzung der Sammelcontainer und die Haftung für Schäden gilt § 15 entsprechend.  
 
(4) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen ist das Einwerfen von Altkleidern und Glasverpackungen in die Sammelcontai-

ner nur werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr gestattet.  
 
 

§ 19 
Entsorgung sperriger Abfälle, Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Altbatterien 

 
(1) Der/die Anschlussberechtigte und jede/r andere Abfallbesitzer/in im Gebiet der Stadt Moers hat im Rahmen der §§ 2 bis 

4 das Recht, sperrige Abfälle aus Wohnungen und anderen Teilen des Wohngrundstücks, die wegen ihrer Abmessungen 
oder Gewichte nicht in den Abfallbehältern der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR untergebracht werden können, 
bis zu einem Gesamtvolumen von max. 5.000 L gesondert abfahren zu lassen (z.B. alte Möbel, Teppiche, Elektroaltgerä-
te gem. ElektroG). 
Dazu zählen nicht Restabfälle, Bauschutt, Gewerbe- und Gartenabfälle, Abfälle aus Baumaßnahmen (z.B. Türen, Fenster, 
Waschbecken etc.), gefährliche Abfälle gem. § 4 sowie alle gem. § 3 ausgeschlossenen Abfälle sowie Haushaltsauflö-
sungen.  

 
(2) Sperrige Abfälle wie Kisten, Kartons u.a. Behälter dürfen nicht mit anderen Abfällen gefüllt sein. Die sperrigen Abfälle 

dürfen eine Länge von 2,00 m und eine Breite von 1,50 m sowie ein Gesamtvolumen von 5.000 L nicht überschreiten. 
 
(3) Vor einer Abfuhr soll versucht werden, Möbel, Elektrogeräte u.a. Gegenstände zur weiteren Verwendung abzugeben. 

Weitere Auskünfte über Stellen, die gebrauchte Möbel oder Elektrogeräte annehmen, erteilt die ENNI Stadt & Service 
Niederrhein AöR. 

 
(4)  Die Sperrgutabfuhr erfolgt auf mündliche, telefonische oder schriftliche Anforderung (Anforderungskarte, Internet/App 

oder eMail). Dabei sind die abzufahrenden Abfälle in Art und Menge anzugeben. Der Abfuhrtermin wird von der ENNI 
Stadt & Service Niederrhein AöR festgesetzt und dem Anmelder telefonisch, schriftlich oder per eMail mitgeteilt. Auf 
Antrag kann eine Expressabfuhr (Abfuhr innerhalb von 3 Tagen bei max. 5.000 l) erfolgen. 

 
(5) Die in Abs. 1 und 2 entsprechenden Abfälle sind frühestens am Tag vor der Abfuhr und spätestens am Abfuhrtag bis 

7.00 Uhr auf öffentlicher Fläche der Straße in Fahrbahnnähe zur Straße, die vom Sammelfahrzeug befahren wird, in 
nicht verkehrsbehindernder Weise zur Abholung bereitzustellen. Ist die Bereitstellung zur Abfuhr in nicht verkehrsbe-
hindernder Art und Weise nicht möglich, sind die Abfälle unmittelbar an der Grundstücksgrenze zur Straße auf privater 
Fläche bereitzustellen. Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten um-
schlossen sind, gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Entsorgung von diesen zu trennen und der gesonderten Altbat-
terien-Entsorgung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zuzuführen. Dieses gilt nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 
2 ElektroG Altgeräte separiert werden, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten. 

 
(6) Sofern sperrige Abfälle nicht durch eine Fahrzeugbesatzung von Hand verladen werden können, kann sich die ENNI 

Stadt & Service Niederrhein AöR auf Kosten des/der Anschlussberechtigten Dritter bedienen.  
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(7) Werden im Einzelfall mehr als 5 m³ sperrige Abfälle bereitgestellt, bleibt die Restmenge am Bereitstellungsort stehen. 
Die Restmenge ist von demjenigen, der sie zur Abholung bereitgestellt hat, unverzüglich aus dem öffentlichen Verkehrs-
raum zu entfernen. 

 
(8) Altbatterien i.S.d. § 2 Abs. 9 BattG sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als Besitzer von Altbatterien gem. § 11 Abs. 1 

Satz 1 BattG einer getrennten Erfassung zuzuführen. Dies gilt nicht für Altbatterien, die in andere Produkte fest einge-
baut worden sind. Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR informiert darüber, in welcher Art und Weise die getrennte 
Rücknahme von Altbatterien durchgeführt wird. 

 
 

§ 19 a 
Baum- und Strauchschnitt, Weihnachtsbäume 

 
(1) Baum- und Strauchschnitt, der gem. § 5 Abs. 1 Buchst. a) zur Abfuhr bereitgestellt wird, ist mit Baumwoll-schnüren oder 

anderen Naturfasern so zu bündeln, dass diese handverladen werden können. Baum- und Strauchschnitt in Säcken ist 
von der Abfuhr ausgeschlossen.  Die Durchmesser der Zweige und Äste dürfen maximal 10 cm betragen. 

 
(2) Bei der Abfuhr von Baum- und Strauchschnitt sowie der Abfuhr von Weihnachtsbäumen nach § 5 Abs. 1 Buchst. b) sind 

diese Abfälle frühestens am Tag vor der Abfuhr und spätestens am Abfuhrtag bis 7.00 Uhr auf öffentlicher Fläche der 
Straße in Fahrbahnnähe zur Straße, die vom Sammelfahrzeug befahren wird, in nicht verkehrsbehindernder Weise zur 
Abholung bereitzustellen. Ist die Bereitstellung zur Abfuhr in nicht verkehrsbehindernder Art und Weise nicht möglich, 
sind die Abfälle unmittelbar an der Grundstücksgrenze zur Straße auf privater Fläche bereitzustellen. 

 
 
 

§ 20 
Bioabfälle 

 
(1) Bei Bioabfallbehältern werden 26 Leerungen jährlich bei der Gebührenberechnung berücksichtigt. 
  
(2) Bioabfälle auf Grundstücken, die von privaten Haushalten genutzt werden, können auf dem Grundstück kompostiert 

werden. Die Kompostierung auf dem Grundstück ist ordnungsgemäß und schadlos im Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG durch-
zuführen, so dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche und Ungeziefer, 
nicht entsteht. Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ist berechtigt, die Erfüllung dieser Voraussetzung zu kontrol-
lieren.  

 
(3) Eigenkompostierern wird, soweit die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, auf Antrag eine Reduzierung der Leerungen 

des Restabfallgefäßes (60 – 240 L) von 10 auf 8 Leerungen gewährt. Ändern sich die Voraussetzungen gem. Abs. 1, ist 
dies der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich anzuzeigen. Ab dem Zeitpunkt, an dem sich die Vorausset-
zungen ändern, besteht kein Anspruch mehr auf die Reduzierung der Leerungen des Restabfallgefäßes für Eigenkom-
postierer.  

 
(4) Es besteht die Möglichkeit, auf Antrag zusätzlich zum Restabfallgefäß eine Biotonne zu nutzen. Für Nutzer der Biotonne 

wird eine Reduzierung der Leerungen des Restabfallgefäßes (60 – 240L) von 10 auf 8 Leerungen gewährt. 
 

(5) In die Biotonne können alle biologisch abbaubaren nativ- und derivativ-organischen Abfallteile eingefüllt wer-den, z.B. 
gekochte und ungekochte Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasen-
schnitt und sonstige Küchenbio- und Gartenabfälle. 

 
(6) Dauerkleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz können für ihre Vereinsmitglieder jeweils eine Biotonne 

beantragen, auch wenn diese für ihren Kleingarten kein Restabfallgefäß vorhalten.  
 
(7) Saisonalbedingte An- und Abmeldungen der Biotonne sowie saisonalbedingter Wechsel des Behältervolumens der Bio-

tonne sind unzulässig.  
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§ 21 
Abfallbehälter auf Straßen, öffentlichen Anlagen und in der freien Landschaft 

 
Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Anlagen und in der freien Landschaft von der ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR aufgestellten Abfallbehälter sind für Abfälle bestimmt, die bei einzelnen Personen beim Verzehr 
von Lebens- und Genussmitteln im Freien oder bei Teilnahme am Verkehrsgeschehen (z.B. Fahrschein, Handzettel) anfallen. 
Es ist unzulässig, diese Abfallbehälter zum Ablagern anderer Abfälle zu benutzen. 
 
 
 
Abschnitt IV: Anmelde - und Auskunftspflichten  
 
 

§ 22 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der/die Anschlusspflichtige hat der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich zu melden:  

- den Anfall von Abfällen,  
- die Anzahl der im Haushalt lebenden / gemeldeten Personen,  
- bei Abfallgemeinschaften die Anzahl der Personen  
- den/die gewünschten Abfallbehälter.  

 
(2) Verändern sich die Anzahl der im Haushalt lebenden / gemeldeten Personen, bei Abfallgemeinschaften die Anzahl der 

Personen, Abfallmenge und -art derart, dass die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR andere Abfallbehälter bereitstel-
len muss, ist dies gleichfalls unverzüglich zu melden.  

 
(3) Bei einem Eigentumswechsel sind sowohl der/die bisherige auch der/die neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet, 

diese Änderung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich zu melden. 
 
 

§ 23 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 22 

hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung 
über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beherbergungsunterneh-
men. 

 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 

Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks 
zum Zweck des Einsammelns und zur Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 

 
(3) Den Bediensteten und Beauftragten der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ist zur Prüfung, ob die Vorschriften die-

ser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für 
die nach dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang besteht. 

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 
 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgestellten Dienstausweis 

auszuweisen. 
 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit durch § 19 Abs. 1 Satz 3 

KrWG eingeschränkt. 
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§ 24 
Zuteilung von Abfallbehältern bei fehlender oder fehlerhafter Anmeldung 

 
(1) Kommt der/die Anschlusspflichtige den Verpflichtungen aus den §§ 22 und 23 nicht oder nicht vollständig nach, so hat 

er/sie nach erfolgloser schriftlicher Aufforderung die Aufstellung des/der nach § 13 erforderlichen Abfallbehälter(s) auf 
seinem/ihrem Grundstück zu dulden. 

 
(2) Stellt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR fest, dass die auf dem Grundstück des/der Anschlusspflichtigen vor-

handenen Abfallbehälter zur Aufnahme des regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen, behält sich die ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR vor, abweichend vom Antrag des Anschlussberechtigten Behälter mit einem größeren Volu-
men zuzuteilen.  

 
 
 

Abschnitt V: Sonstige Bestimmungen 
 
 

§ 25 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR obliegende Abfallentsorgung durch vorübergehende Ein-

schränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbei-
ten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen sobald und soweit wie möglich nachgeholt. 

 
(2) In den Fällen des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder Schadenersatz.  
 
 

§ 26 
Anfall der Abfälle, Eigentumsübergang 

 
(1) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten 
 a. Altglas, welches in die vorgesehenen Sammelcontainer eingefüllt worden ist.  
 b. Abfälle, die in Abfallbehältern oder -säcken (§ 12) eingefüllt und zur Abfuhr bereitstehen oder für die Abfuhr sper-

riger Abfälle (§ 19) bereitgestellt bzw. in die dafür vorgesehenen Sammelcontainer am Kreislaufwirtschaftshof 
eingefüllt sind. 

 c. Schadstoffe, die der Schadstoffsammlung übergeben werden. 
 d. Altkleider und -schuhe, welche in die vorgesehenen Sammelcontainer eingefüllt bzw. zur Abfuhr bereitgestellt 

sind.  
 
(2) Die Abfälle - mit Ausnahme der nach § 3 ausgeschlossenen Abfälle - gehen in das Eigentum der ENNI Stadt & Service 

Niederrhein AöR über, sobald sie eingesammelt oder in die vorgesehenen Sammelcontainer eingefüllt oder beim Kreis-
laufwirtschaftshof oder bei der Schadstoffsammlung angenommen worden sind. Abfälle in Restabfallgroßbehältern mit 
Schleusensystem mit 2.500 L und 5.000 L Volumen gehen in das Eigentum der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
über, sobald sie eingefüllt worden sind. 

 
(3) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen o-

der suchen zu lassen. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder weg zu nehmen. 
 
(5) Von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR beauftragten Unternehmen ist es gestattet, aus den angefallenen Abfäl-

len verwertbares Material zu entnehmen. Sammelbehältnisse dürfen dabei nicht geöffnet werden. 
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§ 27 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der Abfallentsorgung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR und die Inanspruchnahme sonstiger ab-
fallwirtschaftlicher Maßnahmen werden Gebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die öffentli-
che Abfallentsorgung in der Stadt Moers erhoben. 
 
 
 

§ 28 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer/innen ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte, Wohnungs- und Nutzungsberechtigte i.S. des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher/innen sowie 
auch für alle sonstigen zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Die Grundstückseigentümer/innen werden von 
ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. 
 
 
 
 

§ 29 
Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und 
ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftli-
che Einheit bildet. 
 
 

§ 30 
Modellversuche 

 
Zur Optimierung der Abfallwirtschaft und Erprobung neuer Abfallsammlungs-, -transport-, -behandlungs- oder -
Entsorgungsmethoden oder -systeme kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Modellversuche mit örtlich und zeit-
lich begrenzter Wirkung und modifizierten Abfuhrrhythmen durchführen. Jeder Abfallbesitzer hat Modellversuche zu dulden 
und nach Möglichkeit zu unterstützen. Aus der Durchführung solcher Modellversuche lassen sich keine Ansprüche auf eine 
Gebührenreduzierung oder Verringerung des Gefäßvolumens ableiten. 

 
 

§ 31 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelung handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er/sie 
 a. entgegen § 3 Abs. 1 ausgeschlossene Abfälle der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zum Einsam-

 meln oder Befördern überlässt; 
 b. entgegen § 7 auf seinem/ihrem Grundstück oder sonst bei ihm/ihr anfallende Abfälle der Abfallentsor-

 gung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nicht überlässt; 
 c. entgegen § 9 Wertstoffe und Schadstoffe nicht getrennt hält und den entsprechenden Sammelsystemen bzw.  
  Annahmestellen zuführt; 
 d. entgegen § 12 Abs. 2 von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bestimmte Abfallbehälter zum Einfüllen  
  von Abfällen nicht benutzt; 
 e. die in § 13 Abs. 3 geforderten Daten nicht oder nicht vollständig nachweist; 
 f. entgegen § 15 Abs. 2 für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter mit anderen Abfällen füllt; 
 g. entgegen § 15 Abs. 8 Inkontinenzabfallsäcke nicht ordnungsgemäß abgebunden oder mit anderen Abfällen  
  zur Leerung bereitstellt; 
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 h. entgegen § 16 Abs. 1 S. 4 Behälter nach der Leerung nicht aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt. 
 i. entgegen § 18 Abs. 1 Altkleider und Glasverpackungen als Nicht-Moerser Einwohner oder in nicht haus- 

 haltsüblichen Mengen in die Sammelcontainer einfüllt; 
 j. entgegen § 18 Abs. 1 die Sammelcontainer für Altkleider und Glasverpackungen mit anderen Ab- 
  fällen füllt; 
 k. entgegen § 18 Abs. 2 Wertstoffe, Transportbehältnisse sowie Abfälle sonstiger Art auf den Standplätzen  

 der Sammelcontainer ablagert; 
 l. außerhalb der in § 18 Abs. 4 genannten Zeiten Glasverpackungen in die Sammelcontainer einwirft;  
 m. sperrige Abfälle vor dem in § 19 Abs. 5 genannten Zeitraum im öffentlichen Verkehrsraum zur Abholung 

 bereitstellt; 
 n. mehr als 5 m³ sperrige Abfälle zur Abholung bereitgestellt hat und die übersteigende Restmenge entge- 
  gen der Regelung des § 19 Abs. 7 nicht unverzüglich nach der Sperrgutabfuhr aus dem öffentlichen 
  Verkehrsraum entfernt; 
 o. entgegen der Regelung des § 21 andere Abfälle in diesen Abfallbehältern entsorgt; 

p. entgegen § 22 den Anfall von Abfällen, die Anzahl der Haushalte, die Anzahl der im Haushalt lebenden / gemelde-
ten Personen bei Abfallgemeinschaften die Anzahl der im Haushalt lebenden / gemeldeten Personen, die Abfall-
menge und -art nicht meldet; 

 q. entgegen § 26 Abs. 4 angefallene Abfälle unbefugt durchsucht oder wegnimmt; 
 r. Abfallanlieferungen zu den Annahmestellen vornimmt ohne Moerser Einwohner/in zu sein; 
 s. Abfälle über fremde Abfallbehälter entsorgt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße bis zu 50.000 €, bei fahrlässiger 

Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden, soweit nicht andere gesetzliche Regelungen 
hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 

 
 

§ 32 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers vom 02.12.2019 außer Kraft. 
 
 
 
Anlage zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers gem. § 3 Abs. 1 der Satzung: 
 
Von der Entsorgung ausgeschlossen sind Abfälle, die nicht in folgendem Katalog aufgeführt sind: 
 
1. 15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
2. 19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
3. 20 01 01 Papier und Pappe 
4. 20 01 08 Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
5. 20 01 10 Bekleidung 
6. 20 01 11 Textilien 
7. 20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme  
  derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen. 
8. 20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01  
  23 und 20 01 35 fallen. 
9. 20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
10. 20 01 40 Metalle 
11. 20 02 01 Biologisch abbaubare Abfälle  
12. 20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 
13. 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 
14. 20 03 02 Marktabfälle 
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15. 20 03 03 Straßenkehricht  
16. 20 03 07 Sperrmüll 
17. 20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. 
 
18. Nachstehende Problemabfälle werden entsorgt 

-  aus Haushaltungen,  
-  aus Gewerbebetrieben und Dienstleistungsbetrieben, in denen jährlich nicht mehr als 500 kg der in der Anlage zur 

Abfallbestimmungsverordnung (BGBl. I S. 614) genannten Abfälle anfallen.  
 Dieses sind im Einzelnen: 

 
 02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten. 
 
 03 02 01*  Halogenfreie organische Holzschutzmittel. 
 03 02 02* Chlororganische Holzschutzmittel. 
 03 02 03* Metallorganische Holzschutzmittel. 
 03 02 04* Anorganische Holzschutzmittel. 
 03 02 05* Andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 
 
 06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure. 
 06 01 02* Salzsäure. 
 06 01 03* Flusssäure. 
 06 01 04* Phosphorsäure und phosphorige Säure. 
 06 01 05* Salpetersäure und salpetrige Säure. 
 
 06 04 04* Quecksilberhaltige Abfälle. 
 
 06 13 01* Anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide. 
 
 07 01 03 / 07 02 03 Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 
 
 07 03 03 / 07 04 03 Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 
 
 07 05 03 / 07 06 03 Halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 
 
 07 07 03* Halogenorgansiche Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 
 
 08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten. 
 08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen. 
 09 01 01* Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis. 
 09 01 02* Offsetdruckplatten-Entwickler auf Wasserbasis. 
 09 01 03* Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis. 
 09 01 04* Fixierbäder. 
 
 11 01 05* Saure Beizlösung 
 
 13 02 04* Chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis. 
 13 02 05* Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis. 
 13 02 06* Synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle. 
 13 02 07* Biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis. 
 
 14 06 02* Andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische. 
 14 06 03* Andere Lösemittel und Lösemittelgemische. 
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 15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind.  

 15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
150202 fallen.  

16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten.  
 
 16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich  
  Gemische von Laborchemikalien.  
 16 05 07* Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten.  
 16 05 08* Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten.  
 16 05 09 Gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 160506, 160507 und 160508 fallen.  
 
 16 06 01* Bleibatterien  
 16 06 02* Ni-Cd-Batterien  
 16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien.  
 16 06 04 Alkalibatterien (außer 160603)  
 16 06 06* Getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren  
  
 18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten.  
 18 01 07 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 180106 fallen.  
 18 01 08* Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel.  
 18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 180108 fallen.  
 
 18 02 05* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten.  
 18 02 06 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 180205 fallen.  
 
 20 01 13* Lösemittel  
 20 01 14* Säuren 
 20 01 15* Laugen 
 20 01 17* Fotochemikalien 
 20 01 19* Pestizide 
 20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 
 20 01 25 Speiseöle und Fette 
 20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 200125 fallen 
 20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten. 
 20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 200127 fallen. 
 20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 
 20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 160601, 160602 oder 160603 fallen, sowie gemischte Batte-

rien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten. 
 20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 200133 fallen 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sind die mit einem * versehenen Abfallarten im Abfallverzeichnis ge-
fährliche Abfälle im Sinne des § 48 Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
 
Die Besitzer der von dieser Satzung ausgeschlossenen Abfallstoffe können sich wegen der Entsorgung zunächst an die Ent-
sorgungsanlage des Kreises Wesel „Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof“ (Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. 
KG) wenden. Dort wird geklärt, ob die Abfälle dort entsorgt werden können bzw. müssen. Erst danach kann sich der Abfall-
besitzer an private Entsorgungsfirmen wenden, um dort zu klären, ob auf Anlagen der Entsorgungsfirmen oder von anderen 
Anlagen die Abfälle entsorgt werden können. Diesbezügliche Anfragen müssen wegen ggf. notwendiger Untersuchungen 
der Abfallstoffe frühzeitig an die Entsorgungsfirmen gerichtet werden. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 21.12.2020 beschlossene 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Moers (Abfallentsorgungssatzung) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
 
 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) 

vom 21.12.2020 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S..666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 
(GV.NRW.S.916) und der §§ 1, 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18.12.1975 (GV NRW S. 706/SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2016 (GV.NRW.S.868) und der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 / SGV NW 
610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV.NRW.S.1029) und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über 
das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom 19.10.2011, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 09.01.2019,  hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffent-
lichen Rechts, in seiner Sitzung am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 



 
 - 561 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers –22.12.2020 – Nr. 35  
 

 

I. 
 

Das Straßenverzeichnis, das gem. § 2 Anlage der Straßenreinigungssatzung ist, wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:  
 

 
Übertragung der Reinigungs-
pflicht auf den Grundstücks-
eigentümer (§ 2) 
Straßen-             Winterdienst 
reinigung 
Fahr-   Geh-   Fahr-    Geh- 
bahn    weg    bahn     weg 

Schl. Name N SI SII SIII W1 W2 

31454 Elsterstraße x     x  x  x 

31930 Jupiterweg x      x x x x 

32021 Kometenstraße x    x   x  x 

32212 Marsweg x      x x x x 

32214 Meteorstraße x    x   x  x 

32266 Neptunweg x      x x x x 

32347 Planetenstraße x    x   x  x 

32348 Plutoring x      x x x x 

32533 Saturnring x      x x x x 

32659 Universumsplatz x    x   x  x 

32660 Uranusring x      x x x X 

32687 Venusweg x      x x x x 

 
II. 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, am 21.12.2020 beschlosse-
ne 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
Fleischhauer  
Verwaltungsratsvorsitzender 



 
 - 562 - 
 

 

Amtsblatt der Stadt Moers –22.12.2020 – Nr. 35  
 

 

Gebührensatzung zur 
Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) 

vom 21.12.2020 
 

 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916) und 
der §§ 1, 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV.NRW.S.706/SGV 
NRW 2061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2016 (GV.NRW.S.868) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW.S.712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19.12.2019 (GV.NRW.S.1029), und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen 
„ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts in seiner Sitzung 
am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der von der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) durchgeführten Rei-
nigung der öffentlichen Straßen werden öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-

tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Mo-

nat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Einen Eigentumswechsel hat der 
bisherige Gebührenpflichtige der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR innerhalb eines Monats nach der Rechtsände-
rung schriftlich mitzuteilen. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen  und zu dul-

den, dass Beauftragte der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundla-
ge festzustellen oder zu überprüfen. 

 
§ 3 

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung der  Straße folgt. 

Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr vom 1. 

des Monats an, der der Änderung folgt. Bei einem Ausbleiben der turnusmäßigen Straßenreinigung auf der gesamten 
Straße bis zu viermal im Jahr bzw. bei einem Ausbleiben infolge von  Witterung und Feiertagen besteht kein Anspruch 
auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln, vorübergehenden Unterbrechungen, 
Einschränkungen oder Verspätungen insbesondere wegen des ruhenden oder fließenden Verkehrs, Straßeneinbauten 
und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße, Naturereignissen oder sonstigen Störungen. Bei einem er-
heblichen bzw. über viermal im Jahr hinausgehenden Ausbleiben oder bei erheblichen Reinigungsmängeln, kann ein 
Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der Klagefrist gegen die folgende Jahresveranlagung geltend ge-
macht werden. 
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(3) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr, oder wenn die Gebührenpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für 
den Rest des Jahres durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid kann mit einem  anderen Abgabenbescheid ver-
bunden sein. 

 
(4) Die Gebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen; gibt der Gebührenbe-

scheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten diese. Bis zur Erteilung eines neuen Bescheides sind die Gebühren über 
das Jahr hinaus zu den im Gebührenbescheid genannten Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten. Nachforderungen sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu zahlen. 

 
(5) Auf Antrag kann die Gebühr abweichend von Abs. 4 im Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss 

spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Jahres gestellt werden. 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab 
 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühren sind 

 - die Längen der der Erschließungsanlage (von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gereinigte Erschließungs- 
  straße) zugewandten Grundstücksseiten, 

- die Reinigungsart nach § 5 dieser Satzung und 
- die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. 

 
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksseiten nach Abs. 1 gilt im einzelnen folgendes: 
 
 Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze 

gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45° verlaufen. Liegt zwischen Grundstücksbegrenzungslinie und 
der Erschließungsstraße eine Fläche desselben Grundstücks, bleibt die Grundstücksgrenze insoweit unberücksichtigt. 
Hat ein Grundstück zu einer das Grundstück erschließenden Straße keine zugewandte Grundstücksseite, wird die Grund-
stücksseite zugrundegelegt, die sich bei einer gedachten Verlängerung dieser Straße in gerade Linie ergeben würde. Bei 
abknickenden Straßen und in ähnlichen Fällen wird das Straßenstück verlängert, von dem aus das Grundstück seine 
Zuwegung hat. Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der Front-
meterberechnung die Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder in einem Winkel von weniger 
als 45° zu einer gedachten geradlinigen Verlängerung der Straße verlaufen. 

 
(3) Wird ein Grundstück von mehreren von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu reinigenden Straßen erschlossen 

(§ 4 Abs. 2), so werden die Längen aller Grundstücksseiten zugrundegelegt, die diesen Erschließungsstraßen zugewandt 
sind oder als zugewandt gelten. 

 
(4) Die ermittelten Maße der Grundstücksseiten werden für die Gebührenberechnung einzeln auf volle Meter nach unten 

abgerundet. 
 

§ 5 
Gebührensatz 

 
(1)  Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung (Sommerreinigung) beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite (§ 5 
Straßenreinigungssatzung), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die  
 
 a) wöchentlich einmal gereinigt wird (Normalklasse)     2,19 € 
 b)  Sonderklasse I (Fußgängerzone)  
  wöchentlich sechsmal gereinigt wird                34,77 € 
 c) Sonderklasse II (Fahrbahn- und Gehwegreinigung)  
  wöchentlich sechsmal gereinigt wird   15,32 € 
 d) Sonderklasse III (Fußgängerzone)  
  wöchentlich dreimal gereinigt wird   17,39 € 
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(2) Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite (§ 5 Straßenreinigungssatzung), 
wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die 

 
 a) mit Priorität 1 gewartet wird (W I)        1,56 € 
 b) mit Priorität 2 gewartet wird (W II)                                                                                0,21 € 
 
(3) Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Abs. 1 genannten Reinigungsarten für die Sommerreinigung und den in Abs. 2 

genannten Prioritätsklassen für die Winterwartung ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis (§ 2 Abs. 1 Straßenreini-
gungssatzung). 

 
§ 6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in 
der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) 02.12.2019 außer Kraft.  
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, am 21.12.2020 beschlosse-
ne Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Aufhebungssatzung  
vom 21.12.2020 

 
zur Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger Leistungen 
 der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vom 02.12.2019 
 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 
(GV.NRW.S.916), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz 19.12.2019 (GV.NRW.S.1029) und der §§ 2 und 5 
der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen 
Rechts“, vom 19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger Leistungen der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 02.12.2019 wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Aufhebungssatzung vom 21.12.2020 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger 
Leistungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 02.12.2019 tritt am 01.01.2021 in 
Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, am 21.12.2020 beschlosse-
ne Aufhebungssatzung vom 21.12.2020 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme freiwilliger 
Leistungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 02.12.2019 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Gebührensatzung  
zur Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 

vom 21.12.2020 
 
  

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 
(GV.NRW.S.916), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW.S.712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV.NRW.S.1029) und des § 54 des 
Landeswassergesetzes (LWG NRW) vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S.926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.05.2020 
(GV.NRW. 2020, S. 376), des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (AbwAG NRW) vom 
08.07.2016 (GV.NRW.S. 559), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2019 (GV.NRW.S.341) und der §§ 2 und 5 der Satzung 
der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 
19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, 
Anstalt des öffentlichen Rechts in seiner Sitzung am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
1. Abschnitt: 
Abwasserbeseitigungsgebühren bei Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
 

§ 1  
Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage  

 
(1) Zur Finanzierung der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Abwassergebühren 

nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.  
 Die Abwasserbeseitigungsanlagen (Ableitung und Reinigung) der LINEG (Linksniederrheinische Entwässerungs-

Genossenschaft) sind aufgrund einer Vereinbarung zum Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlagen gewidmet.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 ihrer Entwässerungssatzung stellt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zum Zweck der 

Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Moers (Stadtgebiet) und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung 
zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mit-
teln, die für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwas-
ser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von abflusslosen 
Gruben, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).  

 
(3) Die öffentlichen Abwasseranlagen und die Abwasseranlagen der LINEG bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Ein-

heit, die auch bei der Bemessung der Abwassergebühren zugrunde gelegt wird.  
 

§ 2  
Abwasserbeseitigungsgebühren  

 
(1) Für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen gem. § 1 erhebt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nach §§ 4 

Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 
2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2)  In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet:  

-  die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  
 AbwAG NRW) 
-  die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2  
 AbwAG NRW) 
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR umgelegt wird  
 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW).  
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(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der 
Gebührenerhebung nach den §§ 9, 10 dieser Satzung von denjenigen erhoben, die eine Kleinkläranlage betreiben, die 
nicht den Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht.  

 
(4) Die Gebühren nach dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf 

dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).   
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe  

 
(1) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- und 

Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Ent-
wässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers), Gebühren für Grund-, Drainage- und 
Kühlwasser-Einleitungen, für durch fetthaltiges Abwasser verursachte Sonderreinigungen und für die technische Ab-
nahme von Wasserzählern. 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) 

und/oder befestigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in 
die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  

 
(4) Die Gebühr für die ausnahmsweise zugelassene Einleitung von Grund-, Drainage- und Kühlwasser bemisst 
 sich auf der Grundlage der eingeleiteten Wassermenge, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt (§ 5a). Die Ermitt-

lung des Gebührensatzes für die Einleitung in den Niederschlagswasserkanal erfolgt entsprechend der Niederschlags-
wassergebühr auf Quadratmeter-Basis. Die tatsächlich oder geschätzten eingeleiteten Wassermengen (m³) werden unter 
Berücksichtigung der durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge auf Quadratmeter (m²) umgerechnet. Es wird eine 
durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge von 0,8 m³ pro m² für die Berechnung zugrunde gelegt. Im Übrigen wird 
für die eingeleitete Wassermenge der Schmutzwassergebührensatz erhoben.  

 
(5) Ist im Einzelfall der Einbau einer Abscheideranlage nach § 8 Abs. 1 der Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service 

Niederrhein AöR wirtschaftlich unzumutbar und werden durch die auf Antrag des Gebührenpflichtigen – regelmäßig im 
Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 der  Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR - 
ausnahmsweise zulässige Einleitung fetthaltigen Abwassers außerplanmäßige Reinigungsvorgänge erforderlich, bemisst 
sich die hierfür erhobene Sondergebühr nach der Anzahl der Reinigungsvorgänge (§ 5b). 

 
(6) Die Gebühr für die technische Abnahme von zusätzlichen Wasserzählern oder Messeinrichtungen bemisst sich nach der 

Anzahl der Abnahmevorgänge (§ 5c). 
 

§ 4  
Schmutzwassergebühren  

 
(1)  Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. Für die Bemessung der Schmutzwassergebühr wird die für das angeschlos-

sene Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage und aus eigenen Förder- bzw. Versorgungsanlagen (wie 
z.B. private Brunnen) während des Veranlagungszeitraum entnommenen Wassermenge (m³) zugrunde gelegt.  

 Bei öffentlichem Wasserbezug gilt als entnommene Wassermenge die vom Wasserversorgungsunternehmen im Veran-
lagungszeitraum abgerechnete Frischwassermenge. Weicht der Zeitraum für die vom Wasserversorgungsunternehmen 
abgerechnete Frischwassermenge vom Veranlagungszeitraum ab, gilt als Wassermenge die Frischwassermenge sämtli-
cher Rechnungen im Tarifzeitraum zusammengefasst und bei gleichem Wasserverbrauch auf die 365 Tage des Veranla-
gungszeitraumes umgerechnet.  

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 

3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene 
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Wassermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wasser-
mengen, die nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler des örtlichen Wasserversorgers 

ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler ge-
messene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Was-
sermenge von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres ge-
schätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung oder Datennutzung der Was-
serzähler-Daten des örtlichen Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines 
Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen 
Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie der verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis 
der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner 
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art 2 Abs. 1 GG) zu dulden.    

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 

hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionie-
renden, geeichten Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über den messrichtig 
funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Eine Abnahme des Wasserzählers erfolgt durch die 
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR – regelmäßig im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 ihrer Entwässe-
rungssatzung. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die ENNI 
Stadt & Service Niederrhein AöR berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf 
der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im 
Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück nachweisbar anderweitig verbrauchten 

oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen. Der Nachweis der verbrauchten und 
zurückgehaltenen Wassermengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, den 
Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen durch eine auf ihre Kosten eingebaute messrichtig 
funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu füh-
ren:  

   
1. Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden müs-
sen. Eine Abnahme der Messeinrichtung erfolgt durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR – regelmäßig im Rah-
men des Zustimmungsverfahrens nach § 14 ihrer Entwässerungssatzung. Die Kalibrierung ist nach den Herstelleranga-
ben durchzuführen und der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der 
Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt. 
 
2. Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichti-
gen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden 
und geeichten Wasserzähler zu führen. Eine Abnahme des Wasserzählers erfolgt durch die ENNI Stadt & Service Nieder-
rhein AöR – regelmäßig im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 ihrer Entwässerungssatzung. Der Wasserzäh-
ler muss in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasser-
zähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich erge-
ben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie die Eichung 
des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
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3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht möglich 
oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so haben die Gebührenpflichtigen den Nachweis durch nachprüfbare Un-
terlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der öf-
fentlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Un-
terlagen müssen geeignet sein, der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR eine zuverlässige Schätzung der auf dem 
Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig oder 
nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebühren-
pflichtige mittels eines speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 

 
(6)  Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2021 je m³ Schmutzwasser jährlich 3,48 €. 
 
(7) Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des § 7 Abs. 1 KAG von der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossen-

schaft (LINEG) für die Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen und Anlagen oder für die von ihr gewährten Vorteile zu 
Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, ermäßigt sich die Gebühr ab 01.01.2021 auf 2,16 € je m³ 
Schmutzwasser. 

 
 
 
 
 

§ 5  
Niederschlagswassergebühr  

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbau-

ten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebun-
den abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt 
insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlags-
wasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann.  

 
(2) Die bebaute bzw. überbaute und/oder befestigte Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 1 wird zur Berücksichtigung 

des Abflussverhaltens um einen Abschlag angepasst, der im Einzelnen beträgt:  
1. Dachbegrünung mit technischem Aufbau und Rasengittersteine 0,5  
2.Öko-Pflaster, Porenpflaster 0,3  

 
(3) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege der Befragung der Eigentümer der ange-

schlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR auf Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie in die öffentli-
che Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist 
er verpflichtet, zu einem von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR vorgelegten Lageplan über die bebauten (bzw. 
überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu nehmen und 
mitzuteilen, ob diese Flächen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zutreffend ermittelt wurden. Auf Anfor-
derung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR hat der Grundstückseigentümer einen Lageplan oder andere geeigne-
te Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen entnommen 
werden können. Soweit erforderlich, kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine 
geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestig-
te sowie abflusswirksame Fläche von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR geschätzt. Die Datenerhebung, Daten-
speicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der ENNI Stadt 
& Service Niederrhein AöR, zur verursachergerechteten Abrechnung und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
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Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen 
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden.    

 
(4) Gemäß §§ 3 und 5 dieser Satzung bemisst sich die Niederschlagswassergebühr nach Art und Größe der bebauten (bzw. 

überbauten) und/oder befestigten Grundstücksflächen am 01.01. eines Jahres. Ändert sich die Größe der zu veranlagen-
den bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche, so hat der Grundstückseigentümer dies der ENNI Stadt & 
Service Niederrhein AöR innerhalb eines Monates nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsan-
zeige gilt § 5 Abs. 3 entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche wird mit dem 1. Tag 
des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein AöR zugegangen ist.  

 
(5) Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2021 für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche 

i.S.d. Abs. 1 jährlich 1,30 €.  
 
(6) Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des § 7 Abs. 1 KAG von der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossen-

schaft (LINEG) für die Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen und Anlagen oder für die von ihr gewährten Vorteile zu 
Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, wird die Gebühr je Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche festgesetzt:  

      Ab 01.01.2021 auf 0,97 € je m² Fläche. 
 
 

§ 5a 
Gebühr für Grund-, Drainage- und Kühlwassereinleitung 

 
(1) Die Gebühr für die Einleitung von Grund-, Drainage- und Kühlwasser bemisst sich auf der Grundlage der eingeleiteten 

Wassermenge, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 
 
(2) Bei der Einleitung von Grund-, Drainage- und Kühlwasser hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen 

auf seine Kosten eingebauten Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über den ord-
nungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Eine Abnahme des Wasserzählers erfolgt 
durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR – regelmäßig im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 ihrer 
Entwässerungssatzung. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die 
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. 
auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert.  

 
(3) Die Gebühr beträgt für in den Schmutzwasserkanal oder Mischwasserkanal eingeleitete Mengen für jeden  Kubikmeter 

3,48 €. Die Gebühr für in den Niederschlagswasserkanal eingeleitete Mengen beträgt für jeden  Quadratmeter 1,30 €, 
dies entspricht einer Gebühr je Kubikmeter von 1,69 €. 

 
§ 5b 

Sonderreinigungsgebühr 
 
(1) Werden durch die ausnahmsweise zulässige Einleitung fetthaltigen Abwassers außerplanmäßige Reinigungsvorgänge 

erforderlich, werden entweder deren voraussichtlichen Intervalle bereits im Antragsverfahren (§ 3 Abs. 5 dieser Satzung) 
festgelegt oder der Reinigungsvorgang dem Gebührenpflichtigen jeweils vor der Reinigung angekündigt. 

 
(2) Die Gebühr für diese außerplanmäßigen Reinigungsvorgänge beträgt je außerplanmäßigem Reinigungsvorgang  

400,00 €. 
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§ 5c 
Gebühr für die Abnahme von Wasserzählern 

 
Führt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR in satzungsmäßig vorgeschriebener Weise die technische Abnahme von für 
die Gebührenberechnung im Sinn dieser Satzung erforderlichen zusätzlichen Wasserzählern oder Messeinrichtungen, also   
 

 Wasserzähler im Sinn des § 4 Abs. 4 dieser Satzung zur Ermittlung von Wassermengen aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen, 

 
 Wasserzähler oder Messeinrichtungen im Sinn des § 4 Abs. 5 dieser Satzung zur Ermittlung der vom Frischwasserver-

brauch in Abzug zu bringenden zurückgehaltenen Wassermengen, 
 
inklusive Abnahmeprotokoll durch, beträgt hierfür die Gebühr 58,00 € je Abnahmevorgang.   
 

§ 6  
Beginn und Ende der Gebührenpflicht  

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-

schlusses folgt. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe 

eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.  
 
(3) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung 

mit deren Inkrafttreten.  
 

§ 7  
Gebührenpflichtige  

 
(1)  Gebührenpflichtige sind  

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte,  
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist,  
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 

 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, 

der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nut-
zungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR innerhalb eines Monats 
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.  

 
 

§ 8  
Erhebung und Fälligkeit der Gebühr  

 
(1)  Schmutzwassergebühr  

1.  Die Schmutzwassergebühren entstehen am Jahresende. Die Gebühr für abgerechnete Zeiträume wird 14 Tage nach  
  Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.  
2.   Es werden Vorausleistungen auf die am Ende des Veranlagungszeitraumes fälligen Gebühren erhoben.  

Bemessungsgrundlage für die Vorausleistungen ist die für den letzten (abgerechneten) Veranlagungszeitraum 
nach § 4 Abs.1 bezogene Frischwassermenge.  
Fehlt es an einer solchen Menge wird die Bemessungsgrundlage geschätzt. Die Vorausleistungen werden jahres-
anteilig zum 15. eines Monats fällig.  
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Auf Antrag des Gebührenschuldners kann eine einmal jährliche Vorauszahlung auf die Schmutzwassergebühr zum  
01.07. eines jeden Jahres beantragt werden.  
Diese Vorauszahlungen gelten auch für den nächsten Veranlagungszeitraum fort, bis ein anderweitiger  
Bescheid ergeht.  

 
(2) Niederschlagswassergebühr 

1. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr, oder wenn 
die Gebührenpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Jahres durch Gebührenbescheid fest-
gesetzt. Der Bescheid kann mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein. 

 
2. Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 
3. Auf Antrag kann die Gebühr abweichend von Ziffer 2 im Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag 

muss spätestens bis zum 30. September des vorhergehenden Jahres gestellt werden. 
 
(3) Im Übrigen entstehen die gem. § 3 dieser Satzung zu erhebenden  Gebühren mit der Verwirklichung des jeweiligen 

Gebührentatbestands. Sie werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 
 
 
2. Abschnitt  
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben   
 
 

§ 9 
Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 

 
(1) Für das Abfahren zum und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in das Zentralklärwerk sowie für das 

Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben und deren Beseitigung wird die Gebühr nach der 
abgefahrenen Menge in m³ erhoben. 

 
(2) Als Berechnungseinheit gilt der m³ abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrichtung des Spezialabfuhr-

fahrzeuges. Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Grubeninhalts zu ermitteln und von dem Grund-
stückseigentümer oder dessen Beauftragtem zu bestätigen.  

 
(3) Die Gebühr für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben beträgt je m³ abgefahrenen Inhalts:  

a) aus abflusslosen Gruben 33,72 €  
b) aus Kleinkläranlagen 68,48 € 

 
(4) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 1 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr/des Auspumpens.  
 
(5) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks 

dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die Kleinkläranlage oder abflusslose Grube betrieben wird.  
 
(6) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zu-

sammen mit anderen Abgaben erhoben werden.  
 
 

§ 10  
Kleineinleiterabgabe  

 
(1) Die Kleineinleiterabgabe im Sinne des § 2 Abs. 3 wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstücks, die am 31.12. des 

Kalenderjahres dort mit erstem oder zweitem Wohnsitz gemeldet waren, festgesetzt.  
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(2) Die Kleineinleiterabgabe wird je Bewohner entsprechend der aktuellen Festsetzung des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) erhoben. 

 
 
 
3. Abschnitt  
gemeinsame Bestimmungen  

 
§ 11  

Auskunfts- und Mitwirkungspflichten  
 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten 
und Unterlagen zu überlassen.  

 
(2) Die Gebühren- und Abgabenpflichtigen sind auch verpflichtet, bei der Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen zur Ein-

führung von geänderten Beitrags- und Gebührenmaßstäben mitzuwirken.  
 Hierzu haben sie die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Fläche auf ih-

ren Grundstücken im Rahmen einer Fragebogenerhebung oder sonstiger Tatsachenermittlung anzugeben. Inhalt der 
Ermittlung und Fragebogenerhebung kann dabei neben der Ermittlung von Grundstücksdaten aus amtlichen Katasterun-
terlagen auch die Ermittlung im Rahmen einer Überfliegung und anschließenden Digitalisierung der Luftbildaufnahmen 
sein. Die bei der Ermittlung gesammelten Daten werden bei der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR oder einem von 
ihr beauftragten Dritten auf Dauer gespeichert, da sie die Grundlage der wiederkehrenden Veranlagung zu einer Nieder-
schlagswassergebühr bilden. Zugriffsbefugt sind dabei ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung befassten Be-
diensteten der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR oder von ihr beauftragte Dritte. Der damit verbundene Eingriff in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist von den Gebühren- und Abgabenpflichtigen zu dulden. Sie haben 
auch zu dulden, dass Bedienstete oder Beauftragte der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR das Grundstück betreten, 
um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.  

 
(3) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die ENNI Stadt & Ser-

vice Niederrhein AöR die für die Berechnung maßgebenden Merkmale nach erstmaliger schriftlicher Aufforderung ge-
genüber dem Auskunftspflichtigen mit einer Frist von 1 Monat unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schät-
zen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Gebührenpflichtigen schätzen lassen.  

 
§ 12  

Verwaltungshelfer  
 

Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ist berechtigt, sich bei Anforderung und Einzug von Gebühren und Vorauszah-
lungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.  
 

§ 13  
Billigkeits- und Härtefallregelung  

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so kön-
nen die Abwassergebühren gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.  
 

§ 14  
Zwangsmittel  

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW.  
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§ 15  
Rechtsmittel  

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung und dem 
Justizgesetz NRW.  
 

§ 16  
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR vom 
02.12.2019 außer Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 21.12.2020 beschlossene 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR  
vom 21.12.2020 

 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666 SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 
(GV.NRW.S.916), der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.97.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I, S. 1408), des § 46 Abs. 2 des 
Landeswassergesetzes (LWG NRW) vom 25.06.1995 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.05.2020 
(GV.NRW. 2020, S. 376), der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW) vom 17.10.2013 (GV. NRW. 2013, 
S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (GV. NRW. 2020, S. 729), des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I 2020, S. 1328) sowie der §§ 2 
und 5 der Satzung der Stadt Moers für das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentli-
chen Rechts“ vom 19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & 
Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts am 21.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

I. Abschnitt 
 

Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Abwasseranlage 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behan-

deln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Gebiet der Stadt Moers anfallenden Abwassers sowie die 
Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Bau-

gesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Ent-
wicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtgebietes Moers anfallenden Abwassers sowie 

die Aufstellung und Fortschreibung von Plänen nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW 
 
3. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die Abwasserbeseitigung nach den 

Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW 
 
4. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Aufbereitung für eine 

ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung; hierfür gelten die Vorschriften des 2. Abschnitts dieser Satzung  
 
5. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 LWG NRW. 

 
(2) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Moers und zum 

Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände die er-
forderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranla-
gen). Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 
Dazu zählen auch offene und geschlossene Gräben und Gerinne, soweit sie von der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR entsprechend ihrer jeweiligen Zweckbestimmung und im Einklang mit den Vorschriften des Wasserrechts zur öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden. 
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(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, 
Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR im Rahmen der ihr oblie-
genden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 
 Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG 
 
2. Schmutzwasser: 
 Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-

schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch 
die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 

 Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende 
und gesammelte Wasser. 

 
4. Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und fortgeleitet. 
 
5. Trennsystem: 
 Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und fortgeleitet. 
 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 
 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR selbst oder in ihrem 
Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie der Ver-
wertung oder Beseitigung der bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksanschlussleitungen. 
 
c) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieses Abschnitts zählt die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben, die im 2. Abschnitt geregelt ist. 
 
7. Anschlussleitungen: 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen und Hausanschlussleitungen 
verstanden. 

 
a)  Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Abwasseranlage (Hauptsammler) bis zur 

Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. Nicht hierzu zählen Regenkastenrinnen und Sammelleitungen 
auf privatem Grundstück. 

 
b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem Gebäude auf dem Grund-

stück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des 
Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei Druckent-
wässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Haus-
anschlussleitung. Bei Vakuumnetzen ist das Hausanschlussventil Bestandteil der privaten Grundstücksentwässe-
rungsanlage. 
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8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwässernden Gebäuden, die der Samm-

lung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserroh-
re im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 
9.  Entwässerungsnetz 
 

a) Druckentwässerungsnetz: 
 Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der Transport von Abwasser einer 

Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte 
sind regelmäßig technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der 
Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 

 
b) Vakuumnetz 
 Beim Vakuumverfahren erfolgt der Transport von Abwasser durch von einer zentralen Vakuumstation erzeugtem Un-

terdruck über Abwasserdruckleitungen. Die einzelnen Grundstücke werden über Hausanschlussventile angebunden. 
Bei Vakuumnetzen ist das Hausanschlussventil Bestandteil der privaten Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
10. Abscheider: 
 Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtun-

gen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser ver-
hindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 
 Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 

Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
12. Indirekteinleiter: 
 Indirekteinleiter ist derjenige, der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt. 
 
 
13. Grundstück: 
 Grundstück im Sinne dieses Abschnitts ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende 

Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für 
jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
14. Rückstauebene: 

Die für eine ordnungsgemäße Rückstausicherung relevante Rückstauebene liegt 20 cm über der Straßenkrone. 
 
15. Mulden, Mulden-Rigolen: 

Mulden bzw. Mulden-Rigolensysteme dienen der dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser. 

 
16. Private Grundstücksentwässerungsanlagen: 

Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind die Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung, Rückhaltung, Klärung und Ableitung auf dem Grundstück dienen. Dazu gehören insbesondere Abwassereinläu-
fe, Hebeanlagen, Rückstausicherungen, Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben, Abwasserprobenahmeschächte, Abwas-
sermessstellen, Abwasservorbehandlungsanlagen, Abscheideanlagen, Sickeranlagen, Regenrückhaltebecken sowie Spei-
cherräume und Abwasserleitungen einschließlich deren Absperrvorrichtungen, Reinigungsschächte und –öffnungen. Zu 
den Abwasserleitungen gehören insbesondere auch Grundleitungen (unzugänglich auf dem Grundstück im Erdreich un-
ter Baukörpern und sonst im Erdreich verlegte Leitungen). 
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§ 3 
Anschlussrecht 

 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Moers liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 
Satzung berechtigt, von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öf-
fentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und aufnahmefähige öffentli-

che Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe 
des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittel-
barer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße 
besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann den Anschluss 
auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann den Anschluss versagen, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 

Satz 1 LWG NRW zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR auf den privaten Grundstückseigentümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. Dieses gilt nicht, wenn sich 
der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR von der Abwasserbeseitigungs-

pflicht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gem. § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten übertragen worden 
ist. 

 
§ 5 

Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung des Nieder-

schlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig einem Dritten 
zugewiesen ist. 

 
§ 6 

Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der Einschränkungen in 
dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Ab-
wasseranlagen das Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten 
(Benutzungsrecht). 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die aufgrund ihrer  

Inhaltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährden oder gesundheitlich beeinträchtigen oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung gefährdet, erschwert  
 oder behindert oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
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5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder verteuern oder 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stören, dass dadurch die  
 Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der Kanalisation führen  
können, z.B. 

- Asche, Müll, Textilien, Pappe, grobes Papier, Kunststoffe, Glas, Kunstharze, Schlacke, Latices, Kieselgur, Stoffe  
 aus Abfallzerkleinerern und Nassmüllpressen, 
- Sand, Schlamm, Kies, Kalk, Zement und andere Baustoffe, Mörtel, Schutt, 
- Abfälle aus Tierhaltungen, Abfälle aus nahrungsmittelverarbeitenden Betrieben, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen;  

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus Kleinkläranlagen, ab-
flusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine 
für diesen Zweck vorgesehene Einleitungsstelle eingeleitet werden; 

4.  flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser in der Kanali-
sation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen führen können; 

5.  nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit einer Nennwärmeleistung 
von mehr als 100 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen. 

6. radioaktives Abwasser; 

7. Inhalte von Chemietoiletten; 

8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten; 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 

10. Silagewasser; 

11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser sowie sonstiges Wasser, wie z.B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG); 

12. Blut aus Schlachtungen und Schlachtabfälle; 

13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen kann; 

14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige Gas-Luft-Gemisch entste-
hen können; 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten; 

16. Medikamente und pharmazeutische Produkte.  
 
(3)  Abwasser darf nur eingeleitet werden: 
 

1. wenn folgende Grenzwerte an der Übergabestelle zur öffentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind: 
 
- Temperatur 35°C 
- pH-Wert 6,5 – 10,0 
- CSB / BSB 5 im Verhältnis 2/1 
- CSB Abbau nach 24 h mind. 75%  
- Absetzbare Stoffe ( nach ½ h Absetzzeit) 10ml/l  
- Aluminium und Eisen (keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten bei der Abwasserableitung und –reinigung 

auftreten). 
- Stickstoff aus: 

Ammonium und Ammoniak (NH 4-N, NH3-N) 200 mg/l 
Nitrit (NO2-N) 10 mg/l Cyanid 
leicht freisetzbar (CN) 1 mg/l 
gesamt (CN) 20 mg/l 

Fluorid (F) 50 mg/l 
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Sulfat (SO4) 600 mg/l 
Sulfid (S) 2 mg/l 

- Gesamt-Phosphatverbindungen (P) 50 mg/l 
- Organische halogenfreie Lösungsmittel: 
 
a) mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und biologisch abbaubar. Entspr. spez. Festlegung, jedoch auf keinen Fall 

höher als der Löslichkeitswert oder als 5 g/l 
b) mit Wasser nicht mischbar physikalische Abscheidung wasserdampfflüchtige halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 

100 mg/l. 
 
2. wenn am Ablauf von Abwasservorbehandlungs- und Abscheideanlagen und an der Übergabestelle zur öffentlichen 

Abwasseranlage bzw. – wenn diese nicht zugänglich ist – an einer vergleichbar geeigneten Probenahmestelle 
 

- Schwerflüchtige lipophile Stoffe 250 mg/l Kohlenwasserstoffe gesamt gemäß den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik 

- nach Abscheidung 50 mg/l gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
- nach physikalisch-chemischer Behandlung 20 mg/l 

Arsen gesamt (As) 0,5 mg/l 
Blei gesamt (Pb) 1 mg/l 
Cadmium gesamt (Cd 0,5 mg/l 
Chrom gesamt (Cr) 1 mg/l 
Chrom VI-wertig 
(Chromat) (als Cr) 0,2 mg/l 
Kupfer gesamt (Cu) 1 mg/l 
Nickel gesamt (Ni) 1 mg/l 
Quecksilber ges. (Hg)0,05 mg/l 
Silber gesamt (Ag) 0,5 mg/l 
Zink gesamt (Zn) 5 mg/l 
Zinn gesamt (Sn) 5 mg/l 
Halogenierte leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe 

- je Einzelstoffe 1,0 mg/l 
- Summe aus 

1,1,1 Trichlorethan, 
Trichlorethen, Tetrachlorethen 
Dichlormethan, Trichlormethan 
0,5 mg/l (gerechnet als Chlor) 

- Absorbierbare organische Halogenverbindungen(AOX) 1 mg/I freies Clor (CI) 0,5 mg/l. 
 
nicht überschritten werden. 
 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen. 
 
(4) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentrati-

on festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung o-
der eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung eines 

Grundstückes darf nur mit Einwilligung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR erfolgen. 
 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 

von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den An-

forderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpflichteten 
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ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag 
die von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche Abwasseranlage besteht nicht. Dieses 

gilt auch für den Fall, dass die zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG 
NRW genehmigt. 

 
(9) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann die notwendigen Maßnahmen auf Kosten des Verursachers ergreifen, 

um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung der Absätze 1 und 2 
erfolgt; 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.  
 

(10) Einleitungen von Abwässern in die öffentliche Abwasseranlage an der Einleitungsstelle auf dem Gelände des Klärwerks 
sind nur zulässig für 

 
1. Abwässer aus haushaltsüblichem Gebrauch, 

2. Abwässer aus Hebeanlagen, Sickerschächten und Rohrverstopfungen, 

3. Abwässer aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen, 

4. Abwässer aus Mietchemietoiletten, Chemietoiletten von Campingwagen aus dem Stadtgebiet; der Nachweis der ver-
wendeten Zusätze ist mit der schriftlichen Anmeldung zu erbringen. 

 
(11)  Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR eine Rückhaltung auf dem 

Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Anlage anordnen, wenn der 
ordnungsgemäße Betrieb der öffentlichen Anlage dies erfordert.  

 
 

§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist von 

der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für 
fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dies jedoch nur, wenn die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR im Einzelfall ver-
langt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. Abscheideanlagen 
sind einzubauen, wenn ohne diese Anlagen die vorgegebenen Werte aus § 7 nicht eingehalten werden können. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR eine Vorbehandlung    

auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder 
sonstigen Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die 
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR eine Pflicht zur Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. 
NRW 2004, S. 583ff) auslöst. Die vorstehende Behandlungspflicht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das Straßen-
oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Die Abscheider und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen und 

rechtlichen Anforderungen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)  entsprechen. Die ENNI Stadt & Service Nieder-
rhein AöR kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider 
und sonstigen Vorbehandlungsanlagen stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage 
erforderlich ist. Eine Abnahme der Abscheider und sonstigen Vorbehandlungsanlagen durch die ENNI Stadt & Service 
Niederrhein AöR erfolgt im Rahmen bzw. nach Maßgabe des Zustimmungsverfahrens gemäß § 14 Abs. 1 dieser Satzung. 

 
(4) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung mit den abfallrechtli-

chen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
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§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstück in Er-

füllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald 
Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem 

Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzulei-
ten (Benutzungszwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1  LWG NRW genannten Vo-

raussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche Abwasser aus landwirtschaftli-

chen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und dieser zuzuführen. 
 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG   NRW auch 

für das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung. 
 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Niederschlagswasser den jeweils dafür be-

stimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage an die öffentliche Abwasseran-

lage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 14 Absatz 1 ist durchzuführen. 
 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das Grundstück innerhalb von drei 

Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten 
angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
§ 10 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teil-

weise befreit werden, wenn ein besonders begründetes Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung 
des Schmutzwassers besteht und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis - nachgewiesen wer-
den kann, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 

 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt nicht vor, wenn die anderweitige Beseitigung oder 

Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, Gebühren zu sparen. 
 

§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als 
Brauchwasser, so hat er dies der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR anzuzeigen. Diese stellt ihn in diesem Fall unter 
den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, 
wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser auf dem Grundstück sichergestellt ist 
und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbargrundstücken durch Nie-
derschlagswasser ausgeschlossen werden kann. 
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§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze  

und Vakuumentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mit-

tels eines Druckentwässerungsnetzes oder Vakuumnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf 
seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung ausreichend bemessenen Druckpumpe bzw. 
einen Übergabeschacht mit Vakuumhausanschlussventil sowie die dazugehörige Druckleitung bis zur Grundstücksgren-
ze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern.  

 
Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe, des Vakuumhaus-
anschlussventils und der dazugehörigen Druckleitung trifft die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunternehmer einen Wartungsvertrag abzuschlie-

ßen, der eine Wartung der Druckpumpe bzw. des Vakuumhausanschlussventils entsprechend den Angaben des Herstel-
lers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bis zur Abnahme der Druckleitung, 
des Pumpenschachtes und der Druckpumpe bzw. des Vakuumhausanschlussventils gemäß § 14 Abs. 1 dieser Satzung 
vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpumpen und Vakuumhausanschlussventile ist der Wartungsvertrag innerhalb 
von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzulegen.  

 
(3) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des Pum-

penschachtes ist unzulässig. 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung und grundsätzlich ohne techni-

schen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit 
Mischsystem ist für jedes Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine Anschlussleitung für 
Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. Im Trennsystem sind für Schmutzwasser und für Niederschlags-
wasser jeweils getrennte Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen vorzusehen. 

Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann den 
Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsver-
fahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

In besonders begründeten Einzelfällen kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für ein Grundstück auch mehrere 
Grundstücksanschlüsse über Abs. 1 dieser Regelung hinausgehend verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der 

neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis zur Inspektionsöffnung sowie 

die Lage und Ausführung der Inspektionsöffnung bestimmt die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR.  

Folgende Mindestanforderungen sind einzuhalten: 
- Hausanschlussleitungen sind mindestens in NW 150 mm auszuführen. 
- Mindestüberdeckung ist 0,80 m. 
- Rohrmaterial im öffentlichen Bereich ist Steinzeug und PP-Rohr SN 8. 
- Es sind Inspektionsöffnungen ca. 1 m hinter Grundstücksgrenze auf dem privaten Grundstück zu errichten. 
- Der Mindestdurchmesser der Inspektionsöffnungen mit offenem Gerinne, die aus Kunststoff bestehen können,  
 wird festgelegt: 
- für eine Tiefe bis 1,70 m auf NW 600 mm, 
- für eine Tiefe über 1,70 m ist ein Schacht NW 1000 mm einzusetzen. 
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(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der Grundstückseigentümer in der Nä-
he der Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteigschacht mit Zugang für Personal oder eine geeignete Inspektions-
öffnung auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (§ 60 
WHG) einzubauen. Wird die Anschlussleitung erneuert oder verändert, so hat der Grundstückseigentümer nachträglich 
einen Einsteigschacht oder eine Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück erstmals einzubauen, wenn diese zuvor 
nicht eingebaut worden war. Der Einsteigschacht bzw. die Inspektionsöffnung müssen jederzeit frei zugänglich und zu 
öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des Einsteigschachtes oder der Inspektionsöffnung ist unzulässig. 

 
(5) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung der haustechnischen Ab-

wasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück führt der Grundstückseigentü-
mer auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
zu erstellen.  

 
(6) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann eine Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage verlangen, wenn 

Änderungen oder Erweiterungen hinsichtlich der öffentlichen Abwasseranlage dies erfordern. 
 
(7) Der Anschlussnehmer hat der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich mitzuteilen, dass an der Hausan-

schlussleitung oder Grundstücksanschlussleitung Betriebsstörungen oder Mängel aufgetreten sind oder dass die Haus-
anschlussleitung oder Grundstücksanschlussleitung nicht mehr benutzt wird und daher auf Kosten des Anliegers ver-
schlossen oder beseitigt werden muss. Werden Störungen beim Betrieb der Grundstücksanschlussleitung oder Schäden 
an ihr festgestellt, so hat der Anschlusspflichtige die erforderlichen Arbeiten zur Unterhaltung, Reinigung, Reparatur o-
der (Teil-) Erneuerung zu dulden, soweit sein Grundstück in Anspruch genommen werden muss. 

 
(8) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat 

er an Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene zugelassene, geeignete und funktionstüchtige Rückstausicherungen 
gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich 
sein und so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit 
der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(9) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die ENNI 

Stadt & Service Niederrhein AöR von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grund-
stücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage muss so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbst-
überwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(10) Auf schriftlichen Antrag sind folgende Ausnahmen, vor deren Zustimmung durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein 

AöR die Unterhaltungs- und Benutzungsrechte und –pflichten schriftlich festzulegen und dinglich im Grundbuch abzu-
sichern sind, zugelassen: 

- Doppelhausbebauung: Einzelanschluss oder beide Doppelhaushälften über eine gemeinsame Anschlussleitung 
- Reihenhausbebauung: Einzelanschluss oder je zwei Häuser über eine gemeinsame Anschlussleitung 

 
(11) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzun-

gen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück 
Anlagen für einen späteren Anschluss in Abstimmung mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR auf seine Kosten 
vorzubereiten. 

 
§ 14 

Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der ENNI Stadt & Service Nieder-

rhein AöR. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der Anschlussarbeiten zu beantra-
gen. Der Antrag ist grundsätzlich unter Verwendung der von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zur Verfügung 
gestellten Formulare in digitaler Form zu stellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, ist eine Einreichung in Papier-
form zulässig. Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Abwasseranlage, gilt der Antrag mit der Auf-
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forderung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, den Anschluss vorzunehmen, als gestellt. Eine Zustimmung wird 
erst dann erteilt, wenn eine Abnahme des Anschlusses durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR an der offenen 
Baugrube erfolgt ist. 

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer eine Woche vor der Außerbe-

triebnahme des Anschlusses der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR mitzuteilen. Diese sichert die Grundstücksan-
schlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 

 
 
 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung privater Abwasseranlagen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung 

von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – Süw VO Abw NRW 2020). Private Abwasserleitun-
gen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG so zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfung privater Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige gemäß § 12 

SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitungen zum Sam-

meln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Kellerbodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteig-
schächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw 
NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten 
Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitun-

gen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9  SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW  hat der Ei-
gentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVo Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach Ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen 
nach den allgemeinen Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht 
und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis Abs. 5 SüwVO Abw NRW. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfung müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik durchgeführt werden.  
 
(6) Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer Bescheinigung 

gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Absatz 2 Satz 2 
SüwVO Abw NRW genannten Anlagen beifügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der ENNI Stadt & Service Nie-
derrhein AöR durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen 
vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR erfolgen kann. 

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedür-

fen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der 
Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw 

NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1  SüwVO Abw NRW kann die ENNI Stadt & 
Service Niederrhein AöR gemäß Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW  nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entschei-
den. 
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§ 16 
Betriebseinleiter-Kataster 

 
(1) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich 

vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Abs. 1 sind der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR mit dem Antrag nach § 14 

Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der ENNI 
Stadt & Service Niederrhein AöR Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vor-
behandlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 
58 LWG NRW handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 

 
(3) Abwasser im Sinne des Abs. 1 kann jederzeit von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bzw. dem Abwasserverband 

auf Kosten des Indirekteinleiters auf seine Beschaffenheit und Inhaltsstoffe untersucht werden. Art und Umfang der Un-
tersuchungen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR werden jeweils befristet und jederzeit widerruflich durch 
sie die Stadt festgesetzt, erstmals bei der erstmaligen Zulassung der Benutzung für die Ableitung des betreffenden Ab-
wassers. 

 
(4) Die Kosten für die Durchführung der Eigenkontrollen hat der Indirekteinleiter selbst zu tragen einschließlich der Kosten 

für ggf. erforderliche bauliche oder sonstige Maßnahmen bzw. Vorkehrungen. Der Indirekteinleiter hat Wartungs- und 
Betriebstagebücher zu führen. Diese Tagebücher sowie Diagrammstreifen und sonstige Messaufzeichnungen hat der 
Benutzungspflichtige mindestens 3 Jahre aufzubewahren und nach Aufforderung der ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR vorzulegen. 

 
§ 16a 

Volksfeste, Märkte und ähnliche Veranstaltungen 

 
(1)  Bei Volksfesten, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen sind die Betreiber von sogenannten fliegenden Bauten 

und/oder Fahrzeugen verpflichtet, den Anfall von Abwasser anzuzeigen und die ordnungsgemäße Entsorgung der Ab-
wässer nachzuweisen. 

 
(2) Wenn eine öffentliche Abwasseranlage am Veranstaltungsort vorhanden ist, ist vor dem Einleiten die Genehmigung der 

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR einzuholen. Es gelten die Bestimmungen des § 7 dieser Satzung. 
 
(3) Die notwendigen Rohrleitungen und ggf. erforderlichen Pumpen hat der Pflichtige auf seine Kosten herzustellen und 

wieder zu entfernen. Der Pflichtige haftet für die Verkehrssicherheit der fliegend verlegten Anlagen. Vor Inbetriebnahme 
hat eine Abnahme durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu erfolgen. 

 
 

§ 17 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vor-

nehmen zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 
 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Verstoß gegen die Benut-

zungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
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§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR auf Verlangen die für den Vollzug 

dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und der 
Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich zu be-

nachrichtigen, wenn 
 

1.  der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der öffent-
lichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

2.  Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den Anforderungen nach § 7 nicht 
entsprechen 

3.  sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
4.  sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern, 
5.  für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR sowie deren Beauftragte mit Berechtigungsausweis sind berech-

tigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der Abwasserbeseitigungs-
pflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten 
von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung 
von Abwasser, das der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) 
sind insbesondere bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW einge-
schränkt. 

 
(4) Auf Verlangen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR hat der Anschlussberechtigte einen für die Abwassereinleitung 

Verantwortlichen sowie dessen Stellvertreter schriftlich zu benennen. Ein Wechsel dieser Personen ist gleichfalls unver-
züglich schriftlich anzuzeigen. 

 
 

§ 19 
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen Abwas-

seranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der ENNI 
Stadt & Service Niederrhein AöR infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der 
haustechnischen Abwasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 
entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR von Ersatzansprüchen Dritter 

freizustellen. 
 
(3) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt oder durch Nichteinhaltung 

der Rückstauebene durch den Grundstückseigentümer hervorgerufen werden. Sie haftet auch nicht für Schäden, die 
dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß 
funktionieren. 
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§ 20 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbau-

berechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Stra-
ßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage er-

geben, für jeden, der  
1.  berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten (also 

insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 
oder  
2.  der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 

 
(3)  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 

II. Abschnitt 
 

Besondere Vorschriften 
über die Entsorgung von 

Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
 

§ 21 
Allgemeines 

 
(1) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR betreibt in der Stadt Moers die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abfluss-

losen Gruben als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieses Abschnitts sind abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusli-

ches Schmutzwasser. Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer. 
 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte. Zur Durchführung 

der Entsorgung kann sich die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Dritter als Erfüllungsgehilfen bedienen.  
 

§ 22 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Moers liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der Einschränkungen in die-

ser Satzung berechtigt, von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR die Entsorgung einer Grundstücksentwässe-
rungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei denen die Pflicht zum 

Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR von der 
zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen 
worden ist. 

 
§ 23 

Begrenzung des Benutzungsrechtes 
 
(1)  Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer  
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Funktion beeinträchtigt oder 
2.  das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährdet oder gesundheitlich beeinträchtigt oder 
3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die Funktionsfähigkeit oder die  
 Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert oder 
4.  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder verteuert oder 
5.  die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtli-

chen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 
 
(2)  In Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden, 
 

a)  gewerbliches Schmutzwasser mit oder ohne Beimischung von häuslichem Schmutzwasser, 
b)  Fremdwasser, z.B. Grundwasser, Dränwasser 
 Kühlwasser 
 Ablaufwasser aus Schwimmbecken 
 Niederschlagswasser 
c)  folgende schädliche Stoffe, soweit sie nicht in sehr kleinen Mengen und in stark verdünnter Form bzw. sehr gerin-

ger Konzentration anfallen, insbesondere: 
Abfallstoffe (auch in zerkleinertem Zustand) z.B. Kehricht, Müll, Schutt, Glas, Sand, Schlamm, Asche, Küchenabfälle, 
Fasern, Damenbinden, Kinderwindeln, Watte, Verbandsstoffe, Textilien, Papierhandtücher; 
erhärtende Stoffe, z.B.: Zement, Kalk, Kalkmilch, Gips, Mörtel, Karbide, Schlempe, Kunstharz, Bitumen, Teer; 
feuergefährliche, explosive, radioaktive und andere Stoffe, z.B.: abscheidbare, emulgierte und gelöste Leichtflüs-
sigkeiten, wie Benzin, Heizöl, Schmieröle, Spiritus, Farben, Lacke, Phenole usw.; 
Öle, Fette, z.B.: abscheidbare, emulgierte und gelöste, öl- und fetthaltige Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs, z.B. Speisefette und Speiseöle usw.; 
aggressive und/oder giftige Stoffe, z.B.: Säuren, Laugen, und Salze, Pflanzenschutzmittel, Stoffe zur Unkraut- und 
Schädlingsbekämpfung, Stoffe, die mit Abwasser reagieren und dadurch schädliche Produkte oder Wirkungen er-
zeugen, Schwerflüssigkeiten, z.B.  
Trichlor- und Perchlorethylen, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlorethylen; 
Reinigungs-, Desinfektions-, Spül- und Waschmittel in überdosierten Mengen bzw. solche mit unverhältnismäßig 
großer Schaumbildung; 
Rohrreinigungsmittel, die Sanitär-Ausstattungsgegenstände, Entwässerungsgegenstände und die Rohrwerkstoffe 
beschädigen, insbesondere solche, deren ph-Werte im Gebrauch unter 4 bzw. über 10 liegen; 
bakterienschädliche Putz- und Reinigungsmittel; 
bakteriell belastete bzw. infektiöse Stoffe; 

d)  pflanzen- und bodenschädliche Abwässer. 
 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen.   
 
(3)  Wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die Grundstücksentwässerungsanlage gelangen (z.B. Auslaufen von Behäl-

tern), so ist die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich zu benachrichtigen. 
 

§ 24 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1)  Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der Kleinkläranlage oder der abfluss-

losen Grube ausschließlich durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zuzulassen und ihr den zu entsorgenden 
Inhalt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2)  Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende häusliche Abwas-

ser. 
 
(3)  Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftli-

chen Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn die Vorausset-
zungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 
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LWG NRW gegeben sind. Hierzu muss der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflan-
zenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtli-
chen und immissionsschutzrechtlichen Bestimmung aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, wenn der Landwirt ei-
ne wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung der zuständigen Behörden vorlegt. 

 
§ 25 

Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
 
(1)  Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben sind nach den gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW jeweils in Betracht kom-

menden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Die untere Umweltbehörde ordnet in ihrer 
Funktion als untere Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung an. 

 
(2)  Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und deren Zuwegung sind so zu bauen, dass die von der ENNI Stadt & Service 

Niederrhein AöR oder von beauftragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Ent-
leerung durchführen können. Die Kleinkläranlage oder abflusslose Grube muss frei zugänglich sein, der Deckel muss 
durch eine Person zu öffnen sein. 

 
(3)  Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der ENNI Stadt & Service Niederrhein 

AöR zu beseitigen und die Kleinkläranlage oder abflusslose Grube in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 
 

§ 26 
Durchführung der Entsorgung 

 
(1) Vollbiologische Kleinkläranlagen mit der Bauartzulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) sind entspre-

chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu ent-
leeren. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der Schlammspeicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt 
ist. Das Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer gegenüber der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein AöR durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten Schlammspiegel-Messung) einer von ihm beauftragten 
Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr grundsätzlich um ein 
Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR erneut geprüft, ob ein 
Abfuhrbedarf besteht. Für diese Prüfung hat der Grundstückseigentümer der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR er-
neut ein aktuelles Wartungsprotokoll (mit integrierter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Vollbiologische Kleinklär-
anlagen ohne Bauartzulassung sind je nach Größe und Bedarf in kürzeren Zeitintervallen zu entsorgen, die von der ENNI 
Stadt & Service Niederrhein AöR im Einzelfall festgelegt werden. Mehrkammerausfallgruben sind mindestens einmal 
jährlich zu entleeren. Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantra-
gen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein Bedarf liegt vor, wenn die abfluss-

lose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige 
und einer Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Spei-
chervolumens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu be-
antragen.  

 
(3)  Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR den 

Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine Entsorgung erfordern oder die 
Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung unterbleibt. 

 
(4) Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung. 
 
(5)  Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 25 dieser Satzung die 

Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten. 
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(6)  Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung, der DIN- Vor-
schriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR über. Diese ist 

nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände ge-
funden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 
§ 27 

Anmeldung und Auskunftspflicht 
 
(1)  Der Grundstückseigentümer hat der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR das Vorhandensein von Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage vorhandenen baurechtlichen 
und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 
(2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 27 dieser Satzung hinaus der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 

alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3)  Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer ver-

pflichtet, die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 

§ 28 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1)  Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm 

aus Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu entsor-
gen. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Pflicht nach § 56 Abs 3 WHG Dritter bedienen. 

 
(2)  Den Beauftragten der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden und ob der Zustand der Kleinkläranlagen ordnungsgemäß ist, ungehinderten Zutritt zu den in Frage kommen-
den Teilen des Grundstücks und der Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf 
Verlangen durch einen von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
(3)  Nach Aufforderung sind festgestellte Mängel durch den Grundstückseigentümer zu beseitigen und die Grundstücksent-

wässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 
 
(4)  Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum Zwecke der Entsorgung zu dulden. 
 

§ 28a 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
Die Zustands- und Funktionsprüfung nach der SüwVO Abw NRW ist auch bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwas-
ser einer Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Grube) zuführen, durchzuführen. § 15 gilt ent-
sprechend. 
 

§ 29 
Haftung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer Benutzung seiner 

Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Umfang hat er die ENNI Stadt & Service Niederrhein 
AöR von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. 

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht ausreichend nach und 

ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz verpflichtet. 
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(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt wer-
den, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im 
Übrigen haftet die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
 
 

§ 30 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Benutzungsgebühren auf der Grundlage der §§ 11, 12 
der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR in der jeweils gültigen Fassung 
erhoben. 
 

§ 31 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus diesem Abschnitt für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten geltend entsprechend auch 
für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus 
den §§ 23, 24, 25, 26 sowie 28 und 29 ergebenden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtig-
ten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 
 

§ 32 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieses Abschnitts ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 
 

III. Abschnitt 
 

Gemeinsame Schlussvorschriften 
 

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. § 7 Absatz 1 und 2  
- Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren Einleitung oder Einbringung ausge-
schlossen ist, 
 
2. § 7 Absatz 3 und 4 
- Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhaltsstof-
fe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt, 
 
3. § 7 Absatz 5 
- Abwasser ohne Einwilligung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung 
eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 
4. § 8 
- Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser vor der 
Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht 
ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidegut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften 
entsorgt oder Abscheidegut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt, 
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5. § 9 Absatz 2 
- das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 
6. § 9 Absatz 6 
- in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür be-
stimmten Anlagen zuführt, 
 
7. § 11 
- auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne dieses der ENNI Stadt & Service 
Niederrhein AöR angezeigt zu haben,  
 
8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 
- die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte nicht frei zugänglich hält,, 
 
9. § 14 Absatz 1 
- den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
herstellt oder ändert, 
 
10. § 14 Absatz 2 
- den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der ENNI Stadt & Service Nie-
derrhein AöR mitteilt, 
 
11. § 15 Abs. 6 Satz 3 
- die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nicht 
vorlegt. 
 
12. § 16 Absatz 2 
- der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig be-
nennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR hin keine oder nur eine unzu-
reichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers 
erteilt, 
 
13. § 18 Absatz 3 
- die Bediensteten der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR oder die von ihr Beauftragten mit Berechtigungsausweis da-
ran hindert, zum Zweck der Erfüllung dessen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlos-
senen Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken gewährt, 
 
14. § 23 
- Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 23 entspricht, 
 
15. § 24 
- sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
 
16. § 25 
- Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 25 Abs. 2 entsprechend baut, betreibt oder unterhält 
oder einer Aufforderung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR nach § 25 Abs. 3 zur Beseitigung der Mängel nicht 
nachkommt, 
 
17. § 26 Abs. 1 und 2 
- die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
 
18. § 26 Abs. 5  
- die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zufahrt nicht gewährleistet, 
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19. § 26 Abs. 6  
- die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt, 
   
20. § 27  
- Auskunftspflichten nicht nachkommt, 
 
21. § 28 Abs. 2  
- den Zutritt nicht gewährt, 
 
22. § 28 Abs. 3 
- Mängel nicht beseitigt, 
 
23.  § 28 Abs. 4  
- das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet,   
 
24. § 28 a i.V.m. § 15  
- die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung nicht vorlegt. 
 
(2)  Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an den öffentlichen Abwasseranlagen vornimmt, Schachtabde-

ckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa ei-
nen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3)  Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 
 

§ 34 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR vom 03.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vom Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts, am 21.12.2020 beschlosse-
ne Entwässerungssatzung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird auf § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land NRW hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Verwaltungsratsvorsitzende hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 21.12.2020 
 
 
Fleischhauer 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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Bekanntmachung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 
 
Preise für die Versorgung mit Fernwärme in Moers-Kapellen Neubau-Wohnquartier Salvienweg aus dem Fernwärmenetz der 
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH mit Wirkung vom 01. Januar 2021. Aufgrund der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), zuletzt geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) und den Technischen Anschlussbedingungen für Heizwas-
ser der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH stellt die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH ihren Kunden 
Fernwärme zu nachstehenden Preisen zur Verfügung: 
 
Aufgrund der Einführung des Gesetzes über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffe-missionen (Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz – BEHG) zum 01.Januer 2021 ergänzt ENNI die Preisanpassungsformel für die Fernwärme um den Emis-
sionspreis, um die CO2-Emissionen entsprechend abzubilden. 
 
Die Preisformel für den Arbeitspreis lautet ab dem 1.Januar 2021: 
 
P = P0 (0,10 * L/L0 + 0,9 * HEL/HEL0) + (CO2 * 1,43 * (0,67 * EF(Gas))*1/10000) 
 
Die Preisformeln für den Jahresgrundpreis und den Messpreis bleiben unverändert. 
 
I. Wärmepreis 
 
1. Der Wärmepreis setzt sich zusammen aus  
- einem Jahresgrundpreis für die Bereitstellung der angeschlossenen Wärmeleistung 
- einem Arbeitspreis für die im Gebäude abgenommene Wärmemenge 
- einem Messpreis für die Wärmemesseinrichtung (gestaffelt nach der angeschlossenen Wärmeleistung)  
 
2. Die Wärmepreise betragen ab dem 01. Januar 2021:  
     netto    brutto (inkl.19% MwSt.)  
 Arbeitspreis   83,61 €/MWh   99,50 €/MWh 
 

Jahresgrundpreis   46,36 €/kW und Jahr  55,17 €/kW und Jahr 
 
 Messpreis 
 Anschlussleistung 0-50 kW  19,23 €/Monat und Zähler  22,88 €/Monat und Zähler 
 Anschlussleistung 51-140 kW 20,11 €/Monat und Zähler  23,93 €/Monat und Zähler 
 Anschlussleistung 141-230 kW 23,51 €/Monat und Zähler  27,98 €/Monat und Zähler 
 Anschlussleistung 231-350 kW 34,97 €/Monat und Zähler  41,61 €/Monat und Zähler 
 Anschlussleistung 351-510 kW 37,75 €/Monat und Zähler  44,92 €/Monat und Zähler 
 Anschlussleistung ab 511 kW 41,74 €/Monat und Zähler  49,67 €/Monat und Zähler 
 
II. Preisänderungen 
 
Vorstehende Preise ergeben sich unter Anwendung der Preisanpassungsformeln für die Wärmepreise der Fernwärme aus 
dem Fernwärmenetz in Moers-Kapellen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. 
 
Die Faktoren L und HEL bleiben unverändert. 
 
Die neuen Faktoren sind: 
 
EF(Gas) (in g/kWh)               182 
(entspricht dem Emissionsfaktor von Erdgas gemäß BEHG bezogen auf den unteren Heizwert) 
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CO2 (CO2 Preis in €/MWh):          4,55 
(errechnet aus dem derzeit gültigen CO2-Zertifikatspreis für 2021 (25 €/Tonne CO2, gemäß dem Gesetz über einen nationa-
len Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG)), umgerechnet auf eine Mega-
wattstunde Erdgas mit einem Emissionsfaktor von 182 g/kWh) 
 
1,43  
Entspricht dem Faktor der eingesetzten Energiemenge bezogen auf den unteren Heizwert (Hi) bei Einsatz von Grubengas 
und Erdgas zu Lieferung von Wärme an die Kunden 
 
1/10000  
Umrechnungsfaktor zur Anpassung physikalischer Einheiten der Faktoren CO2, EF(Gas) 
 
0,67  
Anteil des Erdgaseinsatzes an der Wärmeerzeugung 
 
Moers, im Dezember 2020 
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 
 
 

Bekanntmachung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 
 
Preise für die allgemeine Versorgung mit Fernwärme in Moers-Repelen aus dem Fernwärmenetz der ENNI Energie & Um-
welt Niederrhein GmbH mit Wirkung vom 01. Januar 2021. Aufgrund der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) und den Technischen Anschlussbedingungen für Heizwasser der ENNI Energie & 
Umwelt Niederrhein GmbH stellt die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH ihren Kunden Fernwärme zu nachstehen-
den Preisen zur Verfügung: 
 
I. Wärmepreis 
 
1. Der Wärmepreis setzt sich zusammen aus  

- einem Jahresgrundpreis für die Bereitstellung der angeschlossenen Wärmeleistung 
- einem Arbeitspreis für die im Gebäude abgenommene Wärmemenge 
- einem Messpreis für die Wärmemesseinrichtung (gestaffelt nach der angeschlossenen Wärmeleistung)  

 
2. Die Wärmepreise betragen ab dem 01. Januar 2021:  
     netto    brutto (inkl.19% MwSt.)  
 Arbeitspreis   80,35 €/MWh   95,62 €/MWh 
 

Jahresgrundpreis   2,80 €/m² und Jahr  3,33 €/m² und Jahr 
 
 Servicepreis   71,30 €/WE und Jahr  84,85 €/WE und Jahr  
 
II. Preisänderungen 
 
Vorstehende Preise ergeben sich unter Anwendung der Preisanpassungsformeln für die allgemeinen Wärmepreise der 
Fernwärme aus dem Fernwärmenetz in Moers-Repelen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. 
 
Die neuen Faktoren in der Preisanpassungsformel sind: 
 
EGP (neuer Erdgaspreis)        5,423 ct/kWh 
 
Moers, im Dezember 2020 
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH 
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